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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts
1. Abgeordnete
Heike

Hänsel

(DIE LINKE.)
Inwiefern sieht sich die Bundesregierung durch
die Proteste kolumbianischer Landwirte,
Transportarbeiter, Minenarbeiter und Studie-
render im August 2013 (STUTTGARTER
ZEITUNG vom 30. August 2013, http://
tinyurl.com/pe7bx5m) und Oktober 2013 (Por-
tal amerika 21.de, http://tinyurl.com/o453odb)
gegen das Freihandelsabkommen der EU mit
Kolumbien und Peru veranlasst, Bestandteile
des Abkommens hinsichtlich ihrer Auswirkun-
gen auf die soziale Situation und im Hinblick
auf die Zunahme der Morde an Menschen-
rechtsaktivistinnen und -aktivisten, Journalis-
tinnen und Journalisten, die Ermordung des
Nestlé-Gewerkschafters Oscar López Triviño
am 9. November 2013 (ZEIT ONLINE
vom 25. November 2013, http://tinyurl.com/
pohkvgf) und nicht zuletzt die zwischen Januar
und November 2013 ermordeten 29 Mitglieder
von indigenen Gemeinden (siehe Bericht über
den letzten Mord am 15. November 2013,
http://tinyurl.com/o6apwro) zu überprüfen?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Emily Haber

vom 3. Dezember 2013
Das Handelsübereinkommen zwischen der Europäischen Union und
ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie Kolumbien und Peru anderer-
seits ist in der Republik Kolumbien am 1. August 2013 vorläufig in
Kraft getreten.

Die Proteste, zu denen bereits im Juli 2013 aufgerufen worden war,
richteten sich nicht gegen das Freihandelsabkommen, sondern auf
die Erfüllung von Forderungen nach staatlichen Hilfen, u. a. Subven-
tionen für Düngemittel.

Darüber hinaus bemüht sich die kolumbianische Regierung intensiv
um eine Verbesserung der Menschenrechtslage im Land. Der ganz
überwiegende Teil der Verletzungen des humanitären Völkerrechts
und der Menschenrechte in Kolumbien geht auf das Konto der ille-
galen Gewaltgruppen. Ursächlich für die Menschenrechtsverletzun-
gen ist der Binnenkonflikt, der überproportional die Landbevölke-
rung, Kinder, Frauen, Indigene und die afrokolumbianische Bevölke-
rung trifft, sowie der Drogenhandel, die organisierte Kriminalität
und die schwache staatliche Präsenz in peripheren Landesteilen.

Die Bundesregierung ist zuversichtlich, dass der angestrebte Frie-
densvertrag mit der Guerilla zur Verbesserung der sozialen Lage
und der Sicherheitslage beitragen wird. Auch das Freihandelsabkom-
men wird sich aus Sicht der Bundesregierung positiv auswirken.
Mehr Handel und mehr Investitionen sollen zu mehr Wohlstand für
alle beitragen. Die im Freihandelsabkommen festgeschriebenen so-



Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeDrucksache 18/138 – 2 –
zialen und umweltbezogenen Standards werden der Bevölkerung un-
mittelbar zugutekommen.
2. Abgeordneter
Ulrich

Kelber
(SPD)
Welches Ergebnis hat die Wirtschaftlichkeits-
untersuchung des Auswärtigen Amts zur Sa-
nierung des Hauses der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung ergeben, und wer wurde bisher
darüber informiert?
3. Abgeordneter
Ulrich

Kelber

(SPD)
Welche Fragen, insbesondere welche alternati-
ven Standorte bzw. Unterbringungen, wurden
in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eva-
luiert, und wie lauten die Empfehlungen?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Harald Braun

vom 30. November 2013
In die laufende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Auswärtigen
Amts zu der Frage der Unterbringung der Geschäftsstelle der Ale-
xander von Humboldt-Stiftung sind derzeit folgende alternative
Standorte bzw. Unterbringungsvarianten einbezogen:

• Sanierung des Hauptgebäudes in der Mirbachstraße 3 und 5,

• (Teil-)abriss und -neubau des Gebäudes an gleicher Stelle,

• Verkauf aller Liegenschaften und Neubau an anderer Stelle in
Bonn,

• Verkauf der Liegenschaft Mirbachstraße 3 und 5 und Neubau an
anderer Stelle in Bonn,

• Verkauf aller Liegenschaften und Umzug in ein Mietobjekt in
Bonn,

• Verkauf aller Liegenschaften in Bonn und Umzug in Räumlichkei-
ten des Bundes in Berlin.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung dauert derzeit noch an.
4. Abgeordneter
Tom

Koenigs

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Auswirkungen hat die vorläufige
Haushaltsführung auf die Sekundierung deut-
schen Personals an die Europäische Union, die
Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa und die Vereinten Nationen,
und wie stellt die Bundesregierung sicher, dass
Deutschland diese Organisationen auch 2014
in gleichbleibendem Maße mit Personal unter-
stützt?
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Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 5. Dezember 2013
Bei der vorläufigen Haushaltsführung sind die Vorgaben des Grund-
gesetzes zu beachten. Diese werden vor jeder Sekundierungsentschei-
dung im Einzelfall geprüft.

Die Bundesregierung hat ein anhaltend großes Interesse daran, deut-
sches Personal an die Europäische Union, die Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Vereinten Natio-
nen zu sekundieren. Sie wird dafür Sorge tragen, dass bereits begon-
nene Sekundierungen während der vorläufigen Haushaltsführung
fortlaufen können und dass neue Sekundierungen, die im deutschen
außen- und personalpolitischen Interesse liegen, auch im Zeitraum
der vorläufigen Haushaltsführung unter Beachtung der genannten
Vorgaben ermöglicht werden.
5. Abgeordneter
Tom

Koenigs

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Auswirkungen hat die vorläufige
Haushaltsführung auf Projekte der humanitä-
ren Hilfe, und wie stellt die Bundesregierung
sicher, dass lokale Partner in Krisenregionen
(Syrien, Sudan, Kongo) nicht unter einer mög-
lichen Diskontinuität der Förderung leiden?
Antwort des Staatsministers Michael Link
vom 5. Dezember 2013
Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit hat das für huma-
nitäre Hilfe der Bundesregierung im Ausland zuständige Referat des
Auswärtigen Amts seine Projektpartner der humanitären Hilfe
mehrfach auf die bevorstehende vorläufige Haushaltsführung und
deren Auswirkungen auf die Projektförderung hingewiesen, zuletzt
auf der Sitzung des Koordinierungsausschusses Humanitäre Hilfe
am 29. November 2013. Ausgaben für die Durchführung von Fort-
setzungsmaßnahmen können während der vorläufigen Haushaltsfüh-
rung gemäß Artikel 111 des Grundgesetzes geleistet werden. Ausga-
ben für neue Maßnahmen sind, in entsprechender Anwendung von
Artikel 112 des Grundgesetzes, unter bestimmten Voraussetzungen
möglich.
6. Abgeordneter
Niema
Movassat

(DIE LINKE.)
Welche Schlussfolgerungen und Konsequen-
zen zieht die Bundesregierung für die deutsche
Außen-, Verteidigungs-, Außenwirtschafts-,
Menschenrechts- und Entwicklungspolitik ge-
genüber Angola aus der jüngst noch einmal
untermauerten Verweigerung der Regierung
Angolas, den Islam als Religionsgemeinschaft
anzuerkennen, welche laut Medienberichten
derzeit auch mit einem verschärften Vorgehen
gegen den Islam einhergeht (siehe „African
State Of Angola Bans Islam All Mosques To
Be Destroyed“, www.africanglobe.net/africa/
african-state-angola-bans-islam-mosques-
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destroyed/) und sich allgemein in eine Strate-
gie des Vorgehens gegen Religionsgemein-
schaften einbettet (bitte ausführlich begrün-
den)?
Antwort der Staatsministerin Cornelia Pieper
vom 5. Dezember 2013
Die Republik Angola ist nach Artikel 18 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte dazu verpflichtet, das Recht
auf Religionsfreiheit zu achten. Dies schließt das Recht mit ein, ein-
zeln oder in Gemeinschaft mit anderen die Religion oder den Glau-
ben auch öffentlich zu bezeugen und auszuüben. Die Religionsfrei-
heit wird in Angola durch die Artikel 10 und 41 der angolanischen
Verfassung von 2010 geschützt. Soweit der Bundesregierung be-
kannt, wird diese Verfassungsbestimmung in Bezug auf die indivi-
duelle Ausübung des Glaubens auch eingehalten. Der angolanische
Außenminister Georges Chicoti und die angolanische Kultusministe-
rin Rosa Cruz e Silva haben am 29. November 2013 vor dem diplo-
matischen Corps klargestellt, dass in Angola kein Verbot des Islam
bestehe und keine Verfolgung dieser Religion stattfinde.

Die angolanische Gesetzgebung stellt allerdings an Religionsgemein-
schaften die Anforderung einer Registrierung. Nach Angaben der
angolanischen Regierung ist derzeit keine der acht bekannten islami-
schen Gemeinschaften in Angola registriert. Der Registrierungsan-
trag der CISA (Comunidade Islámica de Angola) wurde im Novem-
ber 2013 abgelehnt. Nicht registrierte Religionsgemeinschaften un-
terliegen Einschränkungen in ihren Aktivitäten. Nach Kenntnis der
Bundesregierung waren bisherige Schließungen von Moscheen die
Folge nicht erteilter Anerkennungen und des Verstoßes gegen bau-
rechtliche Bestimmungen.

Die Bundesregierung setzt sich weltweit dafür ein, dass das Recht
auf Religionsfreiheit, einschließlich des Rechts auf freie Ausübung
des Glaubens, rechtlich und tatsächlich geschützt wird. Die Regie-
rung von Angola hat internationale rechtliche Verpflichtungen und
steht vor der dringenden Herausforderung, entsprechend Einklang
zwischen Verfassungsvorgaben und rechtlicher Umsetzung herzustel-
len. Die Bundesregierung wird die Entwicklung in Angola in dieser
Frage aufmerksam verfolgen und in dem zwischen ihr und der ango-
lanischen Regierung im Rahmen der politischen Partnerschaft etab-
lierten Dialog sowie über den Dialog der Europäischen Union mit
Angola auf die Achtung und den Schutz der Religions- und Glau-
bensfreiheit hinwirken.
7. Abgeordneter
Dr. Konstantin

von Notz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie ist es dazu gekommen, dass der von
Deutschland und Brasilien eingebrachte Ent-
wurf für die Resolution „Das Recht auf Privat-
heit im digitalen Zeitalter“ für die UN-Gene-
ralversammlung (A/C.3/68/L.45) im vorletzten
Erwägungsgrund nicht mehr vorsieht, dass die
Generalversammlung sich „tief besorgt über
Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe“
äußert, die sich aus der Kommunikationsüber-
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wachung (einschließlich der extraterritorialen)
ergeben können und stattdessen nur noch die
Besorgnis „über die nachteiligen Auswirkun-
gen“, die sich aus der Kommunikationsüber-
wachung (einschließlich der extraterritorialen)
„auf die Ausübung und den Genuss von Men-
schenrechten haben können“ enthält, und wie
bewertet die Bundesregierung diese Verände-
rung in Bezug auf die Frage, ob die Überwa-
chung deutscher Kommunikation durch US-
und andere ausländische Geheimdienste von
Deutschland aus oder aus dem Ausland gegen
internationale Menschenrechtsgewährleistun-
gen wie insbesondere Artikel 17 des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte verstößt?
Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 5. Dezember 2013
Ziel der von der Bundesrepublik Deutschland und der Föderativen
Republik Brasilien in den 3. Ausschuss der Generalversammlung der
Vereinten Nationen eingebrachten Resolution ist eine sachliche und
auf Ergebnisse zielende Erörterung der menschenrechtlichen Aspek-
te von digitaler Kommunikation und Überwachungsmaßnahmen im
globalen Rahmen.

Die Resolution stellt deutlich fest, dass ungesetzliche und willkürli-
che Überwachung sowie Abfangen von Kommunikation ein Eindrin-
gen in die Privatsphäre darstellen und damit das Recht auf Privat-
sphäre verletzen können. Die Resolution ist insbesondere Ausdruck
der tiefen Besorgnis angesichts des potenziellen negativen Einflusses
verschiedener Formen von extraterritorialer Überwachung auf die
Ausübung der Menschenrechte. Angesichts der Vielzahl möglicher,
unter menschenrechtlichen Aspekten zu prüfender Fallkonstellatio-
nen und der damit zusammenhängenden Rechtsfragen wird die Ho-
he Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte aufge-
fordert, innerhalb der nächsten Monate einen Bericht zu dem Schutz
und der Förderung des Rechts auf Privatheit in Bezug auf nationale
und extraterritoriale Überwachungsmaßnahmen, dem Abhören digi-
taler Kommunikation und der Sammlung persönlicher Daten vorzu-
legen.

Die im Verlauf der Konsultationen in New York vorgenommenen
Änderungen an dem Resolutionsentwurf, so auch in § 10 der Präam-
bel, erfolgten vor dem Hintergrund der offenen völkerrechtlichen
Fragen zur Reichweite und Anwendbarkeit des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte, die Gegenstand weite-
rer Erörterungen im Rahmen eines Folgeprozesses sein werden. Sie
lassen aus Sicht der Bundesregierung die grundsätzliche Zielrichtung
und Aussagen der Resolution wie auch des betreffenden Absatzes
insgesamt unberührt.
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8. Abgeordnete
Kathrin

Vogler

(DIE LINKE.)
Wann wird die Bundesregierung den seit Som-
mer 2012 ausstehenden zweijährigen Zwi-
schenbericht zum ressortübergreifenden Ak-
tionsplan „Zivile Krisenprävention, Konflikt-
lösung und Friedenskonsolidierung“ veröffent-
lichen oder anderweitig Erfolge, Hindernisse,
Probleme und Lessons Learned der ressort-
übergreifenden Zusammenarbeit im Bereich
der zivilen Krisenprävention, Konfliktlösung
und Friedenskonsolidierung auswerten und
dem Deutschen Bundestag vorlegen?
Antwort des Staatsministers Michael Link

vom 5. Dezember 2013
Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag zuletzt am
10. April 2012 im Rahmen des Aktionsplans „Zivile Krisenpräven-
tion, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ einen Zwischen-
bericht zum Thema „Transformationspartnerschaften in der MENA-
Region“ vorgelegt. Die Vorlage eines Umsetzungsberichts zum Ak-
tionsplan ist alle vier Jahre und somit für das Jahr 2014 vorgesehen.
9. Abgeordnete
Kathrin
Vogler

(DIE LINKE.)
In welchen fragilen Staaten (oder Regionen)
hat die Bundesregierung seit dem August 2012
krisenhafte Zuspitzungen (early warnings)
wahrgenommen, die, entsprechend den res-
sortübergreifenden Leitlinien „Für eine kohä-
rente Politik der Bundesregierung gegenüber
fragilen Staaten“ von Auswärtigem Amt, Bun-
desministerium der Verteidigung, Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung vom August 2012, zur Bil-
dung ressortübergreifender länder- oder regio-
nenspezifischer Taskforces (Koordinierung
von early action) geführt haben, und wie be-
werten die beteiligten Bundesministerien die
Effektivität und Funktionalität der Einberu-
fung und Arbeitsweise dieser Taskforces?
Antwort des Staatsministers Michael Link
vom 5. Dezember 2013
Seit der Verabschiedung der Leitlinien „Für eine kohärente Politik
der Bundesregierung gegenüber fragilen Staaten“ durch das Bundes-
kabinett im September 2012 wurde im April 2013 eine ressortüber-
greifende Taskforce Jemen eingeführt. Die bereits existierenden
Taskforces zu Sahel/Mali (seit Februar 2012) und Syrien (seit August
2012) werden fortgeführt.

Die beteiligten Ressorts bewerten die Arbeit der Taskforces als über-
wiegend sehr positiv. Das neue Strukturelement Taskforce hat sich
aus Sicht aller Beteteiligten grundsätzlich bewährt als Instrument,
das den regelmäßigen Informationsaustausch aller relevanten Stellen
der Bundesregierung über aktuelle Entwicklungen, eine verbesserte
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Abstimmung der Ressortbeiträge sowie eine frühzeitige Analyse der
Lage und der Machtstrukturen in den jeweiligen Ländern bzw. Re-
gionen gewährleistet. Der Rhythmus der Treffen der Taskforces soll-
te grundsätzlich an die jeweiligen Rahmenbedingungen der krisen-
haften Entwicklungen angepasst werden. Bei der Einbindung exter-
ner Expertise werden weitere Ausbaumöglichkeiten gesehen.
10. Abgeordnete
Halina

Wawzyniak

(DIE LINKE.)
Ist der Bundesregierung bekannt, ob Angehö-
rige deutscher Botschaften und Vertreterinnen
und Vertreter der Bundesregierung insbeson-
dere im Ausland Anonymisierungstechniken,
wie beispielsweise das Tor-Netzwerk, nutzen,
um sich vor Überwachung zu schützen?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Harald Braun
vom 3. Dezember 2013
Für die dienstliche Kommunikation innerhalb der Bundesregierung,
auch zwischen dem Auswärtigen Amt und seinen Auslandsvertretun-
gen, werden ausschließlich verschlüsselte Datenleitungen benutzt, so
dass eine Anonymisierung von Daten nicht notwendig ist.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern
11. Abgeordneter
Volker
Beck

(Köln)

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Empfehlungen des Berichts des unab-
hängigen Expertenkreises Antisemitismus
(Bundestagsdrucksache 17/7700, S. 180 ff.) hat
die Bundesregierung in der 17. Wahlperiode
konkret umgesetzt, und mit welcher Begrün-
dung wurden Empfehlungen ggf. nicht umge-
setzt (bitte einzeln aufführen)?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 6. Dezember 2013
Die Gefahren des Antisemitismus betreffen nicht nur die jüdischen
Gemeinden, sondern die demokratische Gesellschaft insgesamt. Für
die Bundesregierung hat daher die Bekämpfung extremistischer Be-
strebungen jeglicher Couleur politische Priorität. Über dieses Ziel be-
steht in der Bundesrepublik Deutschland ein umfassender gesell-
schaftlicher und politischer Konsens.

Im Handeln der Bundesregierung wurden und werden bereits Aspek-
te, die sich auch in den Empfehlungen (Bundestagsdrucksache 17/
7700 vom 10. November 2011) widerspiegeln, auf verschiedenen Po-
litikfeldern berücksichtigt.

Die amtierende Bundesregierung geht im Übrigen davon aus, dass
die in dem Bericht enthaltenen Empfehlungen vor dem Hintergrund
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des vom Deutschen Bundestag am 13. Juni 2013 überfraktionell ge-
fassten Beschlusses (zu Bundestagsdrucksache 17/13885) in der ent-
sprechenden Umsetzung auch von der künftigen Bundesregierung
unter Berücksichtigung der dabei zu erwartenden neueren Erkennt-
nisse und bevorstehenden parlamentarischen Befassungen in der
18. Legislaturperiode aufgegriffen werden.

Bislang wurden die an den Bund gerichteten Empfehlungen auf ihre
Umsetzbarkeit und Zielführung zusammenfassend wie folgt bewer-
tet:

Die Bundesregierung unterstützt die Empfehlung des ersten Exper-
tenkreises Antisemitismus, dem Deutschen Bundestag einmal in der
Legislaturperiode fortgeschriebene Erkenntnisse zum Antisemitis-
mus zu berichten.

Vor dem Hintergrund des Entwurfs des Koalitionsvertrags ist insbe-
sondere darauf hinzuweisen, dass eine Stärkung der Präventionsar-
beit durch die Verstetigung von Programmen vorgesehen ist. Hierbei
geht es um eine Weiterentwicklung und Optimierung der bestehen-
den Programme auf der Basis einer wissenschaftlichen Evaluierung
sowie um ihre langfristige finanzielle Sicherstellung. Für die Maß-
nahmen der Bundesregierung – die in dem Bericht des Expertenkrei-
ses als gute Beispiele hervorgehoben wurden – gilt, dass ihr Bekannt-
heitsgrad gesteigert wurde z. B. durch öffentlichkeitswirksame Maß-
nahmen, Vorstellung der Initiativen auf öffentlichen Großveranstal-
tungen sowie durch sonstige gezielte Öffentlichkeitsarbeit auch auf
eigens dazu eingerichteten Onlineplattformen.

Die Empfehlung, die Polizeibehörden sollten bei der Erfassung anti-
semitischer Straftatbestände gegebenenfalls die Kategorie „Auslän-
der“ nach Staatsangehörigkeiten aufschlüsseln beziehungsweise „aus-
sagekräftige Kategorien für Täter mit Migrationshintergrund“ ein-
führen, betrifft das Definitions- und Erfassungssystem für Politisch
motivierte Kriminalität (PMK). Dieses ist im Rahmen der Ständigen
Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder vom
10. Mai 2001 rückwirkend zum 1. Januar 2001 gemeinsam von Bund
und Ländern beschlossen worden, um politisch motivierte Straftaten
bundesweit zwecks polizeilicher Lagebeurteilung statistisch erfassen
zu können. Änderungen sind daher nur mit Zustimmung des Bundes
und aller Länder möglich. Im Zuge ohnehin anstehender Über-
prüfungen des PMK-Definitionssystems wird die Empfehlung des
Expertenkreises Antisemitismus daher mitberücksichtigt werden.

Im Bereich des Linksextremismus sind – im Gegensatz zum klassi-
schen Rechtsextremismus – antisemitische Tendenzen bisher nicht
prägend und nicht in einem solchen Ausmaß verbreitet, dass ihre
Darstellung in einem eigenständigen, jährlich wiederkehrenden Ka-
pitel innerhalb des Verfassungsschutzberichtes des Bundes zwingend
geboten erscheint. Das Feld des Antisemitismus in islamistischen
Gruppen wird im Verfassungsschutzbericht im Rahmen der Bericht-
erstattung zu dem jeweiligen Beobachtungsobjekt abgebildet. Hier-
durch wird eine differenzierte Darstellung der durch die Beobach-
tungsobjekte angewandten verschiedenen, zielgruppenspezifischen
Ausprägungen antisemitischer Agitationsmuster und Erscheinungs-
formen ermöglicht.
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Der Bericht emfpiehlt für den Bereich der Justiz eine stärkere Fokus-
sierung der Justizbehörden auf den Antisemitismus als ein eigenstän-
diges Phänomen, und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb des
rechtsextremen Kontextes. Justiz ist grundsätzlich Angelegenheit der
Bundesländer, die ihr Fortbildungsangebot für Richter und Staatsan-
wälte eigenständig festsetzen.

Dies gilt – mit Einschränkungen – auch für die Deutsche Richteraka-
demie. Sie ist eine überregionale Einrichtung mit föderalem Charak-
ter und wird von Bund und Ländern gemeinsam getragen; auch über
das Programm wird in einem gemeinsamen Abstimmungsprozess
entschieden. Es werden an der Deutschen Richterakademie im Jahr
2014 fortgesetzt Fachtagungen angeboten, die sich mit dem Thema
„Nationalsozialismus“ sowie mit politischem Extremismus in der Ge-
genwart beschäftigen. In diesem Jahr steht auch eine spezielle Ta-
gung mit dem Thema „Justiz und Judentum“ auf dem Programm.
Damit wird dem ausdrücklichen Anliegen des Berichts Rechnung ge-
tragen, nicht „nur“ im Kontext des historischen Nationalsozialis-
mus/Rechtsextremismus über Antisemitismus aufzuklären.

Die Arbeit in der Deutschen Islam Konferenz (DIK) erfolgte in der
17. Legislaturperiode auf der Grundlage des Arbeitsprogramms der
DIK. Soweit im Rahmen der DIK in der 17. Legislaturperiode Fra-
gen der Prävention von Antisemitismus betroffen waren, wurde der
Antisemitismusbericht berücksichtigt. Dies gilt ebenso für die Förde-
rung von Maßnahmen des interreligiösen Dialogs insbesondere mit
dem Islam.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert seit Ap-
ril 2012 das Zentrum Jüdische Studien (ZJS) Berlin-Brandenburg
mit 7,8 Mio. Euro aus Projektfördermitteln über zunächst fünf Jah-
re. Die Eröffnungsveranstaltung fand am 30. Mai 2012 im Beisein
der Bundesministerin Dr. Annette Schavan in Berlin statt und genoss
eine sehr hohe positive Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Im
ZJS ist Antisemitismus- und Rechtsextremismusforschung eines der
ausgewiesenen Forschungsfelder.

Gemäß ihrem Errichtungserlass hat die Bundeszentrale für politische
Bildung (BpB) die Aufgabe, durch Maßnahmen der politischen Bil-
dung Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demo-
kratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen
Mitarbeit zu stärken.

Auf dieser Grundlage bieten die BpB und die von ihr geförderten an-
erkannten Träger der politischen Bildung ein umfassendes Spektrum
an Bildungsformaten insbesondere zu den Themen Menschenrechte,
Rassismus und Antisemitismus – auch im Gegenwartszusammen-
hang – an.

Dies umfasst einschlägige Informationen in Printprodukten, aber
auch in den unterschiedlichsten Onlineformaten. So werden u. a. in
jeweils eigenen Onlinedossiers zu den genannten Themen wesent-
liche Hintergrundinformationen und die jeweiligen unterschiedlichen
politischen und wissenschaftlichen Meinungen und Diskussionen
dargestellt.
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Weitere Angebote der politischen Bildung sind Veranstaltungen und
Förderung von Maßnahmen anerkannter Träger der politischen Bil-
dung in diesen Themenfeldern. Darüber hinaus stellt die BpB ziel-
gruppenspezifische Programme und Formate zu den genannten
Themenschwerpunkten zur Verfügung, u. a. aufbereitete Materialien
der politischen Bildung für Schulen und Schülerwettbewerbe zu die-
sen Themen, Lokaljournalistenprogramme sowie Studienreisen nach
Israel.

Die Bundesregierung hat die Staatsleistungen an den Zentralrat der
Juden in Deutschland (ZdJ), die aufgrund des Vertrages zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in
Deutschland geleistet werden, seit 2012 von 5 Mio. Euro jährlich auf
10 Mio. Euro jährlich erhöht. Der ZdJ erhält diese Mittel für seine
Aufgaben im Bereich der Erhaltung und Pflege des deutsch-jüdi-
schen Kulturerbes, des Aufbaus einer jüdischen Gemeinschaft und
für seine integrationspolitischen und sozialen Aufgaben.

Ein wichtiger Partner bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus
und Antisemitismus auf der gesellschaftlichen Handlungsebene ist
auch der organisierte Sport. Die Bundesregierung ist deshalb einer
der Initiatoren der Kampagne „Sport und Politik verein(t) gegen
Rechtsextremismus“. Träger der Kampagne sind:

• Deutsche Sportjugend (dsj) und der Deutsche Olympische Sport-
bund (DOSB),

• Deutscher Fußball-Bund (DFB),

• Bundesministerium des Innern (BMI),

• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ),

• Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)/Bündnis für Demo-
kratie und Toleranz,

• Sportministerkonferenz: Federführung Thüringen,

• Landessportbünde: Federführung Landessportbund (LSB) Berlin,

• Deutscher Städte- und Gemeindebund.

Wesentliche Ziele der Kampagne sind, flächendeckend in den Struk-
turen Ansprechpartner für das Thema zu schaffen, die Akteure auf
Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zu vernetzen, bedarfs-
orientierte Handreichungen und Veranstaltungen anzubieten und
durch Öffentlichkeitsmaßnahmen das Thema zu verbreiten und zum
Engagement zu motivieren.
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12. Abgeordneter
Martin

Gerster

(SPD)
Weshalb und basierend auf welcher Beschluss-
lage des Deutschen Bundestages hat das Bun-
desministerium des Innern nach meinen Infor-
mationen gegenüber Bundesländern angekün-
digt, dass es deutliche Einschnitte bei den Bun-
desmitteln für JUGEND TRAINIERT FÜR
OLYMPIA und JUGEND TRAINIERT FÜR
PARALYMPICS geben wird beziehungsweise
dass diese Mittel gänzlich wegfallen sollen?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 6. Dezember 2013
Es gibt keine Beschlusslage des Deutschen Bundestages, die Ein-
schnitte bei JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA und JU-
GEND TRAINIERT FÜR PARALYMPICS (JTFO/JTFP) for-
dert.

Die Eckdaten des Sporthaushalts des Bundesministeriums des In-
nern (BMI) zwingen jedoch zu Überlegungen im BMI, sich auf die
Kernbereiche der Spitzensportförderung zu konzentrieren.

Insbesondere die finanzielle Notlage der Nationalen Anti Doping
Agentur (NADA) ist Grund gewesen, in den Koalitionsverhandlun-
gen zum Thema „Antidoping“ in Ihrem Beisein die Umschichtung
von Sportfördermitteln unter anderem aus den Bereichen JTFO/
JTFP zugunsten der NADA-Förderung zu diskutieren. Im Übrigen
wird auf den Text des Koalitionsvertrags hingewiesen.
13. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
Wie hoch waren 2012 und 2013 die Kosten für
den Schutz von Botschaften, Einrichtungen
der Bundesregierung und Veranstaltungen der
Bundesregierung in Berlin, und in welchem
Umfang wurden die Kosten, die dem Land
Berlin dadurch entstanden sind, vom Bund
übernommen?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 6. Dezember 2013
Grundsätzlich ist die Wahrnehmung der in der Frage genannten
Schutzaufgaben Landesaufgabe. Der Zuständigkeitsbereich der Bun-
despolizei ist spezialgesetzlich im Bundespolizeigesetz (BPolG)
geregelt. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei werden keine
anlass- oder aufgabenbezogenen Kosten ermittelt. Lediglich im
Rahmen von Unterstützungseinsätzen, die gegenüber Dritten abge-
rechnet werden, erfolgt eine Kostenerhebung.

Die Bundespolizei hat das Land Berlin in den Jahren 2012 und 2013
auf der Grundlage von § 11 BPolG bei folgenden Veranstaltungen
unterstützt:
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• 2012: deutsch-israelische Regierungskonsultationen

• 2013: Besuch des Ministerpräsidenten der Volksrepublik China

Besuch des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Ame-
rika.

Dabei wurden gegenüber dem Land Mehrkosten in Höhe von
30 891,71 Euro (2012) und 258 910,15 Euro (2013) – insgesamt
289 801,86 Euro – abgerechnet.

Eine Unterstützung des Landes Berlin zum Schutz von Botschaften
erfolgte in dem relevanten Zeitraum nicht.

Im Jahr 2012 hielten sich auf Einladung der Bundesregierung mit
dem Schwerpunkt Berlin 140 Gäste in der Bundesrepublik Deutsch-
land auf, für deren Schutz das Bundeskriminalamt (BKA) gemäß § 5
des Bundeskriminalamtgesetzes zuständig war. Im Jahr 2013 waren
es bisher 90 Gäste.

Eine Dokumentation der Kosten erfolgt lediglich bei Besuchen der
„Gefährdungsstufe 1“ oder anderen besonders herausragenden Ein-
sätzen.

Diese Kriterien trafen im angefragten Berichtszeitraum lediglich auf
den Besuch des Präsidenten der USA vom 18. bis 19. Juni 2013 in
Berlin zu. Die diesem Besuch haushaltsmäßig zuzuordnenden Kos-
ten für das BKA betrugen 28 980,77 Euro. Es handelt sich um Kos-
ten, die dem BKA aufgrund der originären Zuständigkeit entstanden
sind.

Im Übrigen werden aus dem Einzelplan 06 des BMI (Kapitel 06 02
Titel 632 05) auf Grundlage des sog. Hauptstadtfinanzierungsver-
trags jährlich 60 Mio. Euro an das Land Berlin für hauptstadtbeding-
te Sicherheitsaufwendungen geleistet. Dabei handelt es sich aus-
drücklich um eine pauschale Erstattung der sicherheitsbedingten
Mehraufwendungen (§ 6 des Vertrags). Diese Summe erhält das
Land Berlin jährlich einmal am 30. Juni aus dem Haushalt des BMI.
Damit sind alle Sonderbelastungen des Landes Berlin im Sicherheits-
bereich abgegolten.
14. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind seit 2005 aus dem Bereich der Bundesre-
gierung in ein Beschäftigungsverhältnis der
Bundestagsfraktionen gewechselt (bitte nach
Fraktionen aufschlüsseln)?



* In d
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Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 6. Dezember 2013
Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit 2005 aus
dem Bereich der Bundesregierung in ein Beschäftigungsverhältnis
der Bundestagsfraktionen gewechselt* sind, kann der folgenden
Übersicht entnommen werden:
15. Abgeordneter
Özcan

Mutlu

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
er Regel ist der Wechsel zu
ahmen einer Beurlaubung.
Kann aus Sicht der Bundesregierung, vor dem
Hintergrund der öffentlichen Erklärung von
Rainer Wendt als Bundesvorsitzender der
Deutschen Polizeigewerkschaft (DER TA-
GESSPIEGEL vom 29. Oktober 2013, S. 5),
dass eine erfolgreiche Bekämpfung illegaler
Zuwanderung nur mit dem Mittel polizeilicher
Kontrollen allein aufgrund der Hautfarbe
der kontrollierten Menschen (Racial/Ethnic
Profiling) möglich sei und in der gängigen Pra-
xis der Polizeiarbeit existiere, die mehrfach ge-
troffene eigene Feststellung der Bundesregie-
rung (beispielsweise Bundestagsdrucksachen
17/10007, 17/11971, 17/14569), dass diese
Form der Kontrollen innerhalb und durch die
Bundespolizei nicht angewendet werden, auf-
rechterhalten werden (bitte begründen)?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 5. Dezember 2013
Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, von den angespro-
chenen Feststellungen in den zitierten Bundestagsdrucksachen Ab-
stand zu nehmen. Im Übrigen nimmt die Bundesregierung zu Inter-
pretationen von Äußerungen außerhalb ihres Verantwortungsbe-
reichs tätiger Personen keine Stellung.
einer Bundestagsfraktion nicht dauerhaft, sondern erfolgt
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16. Abgeordneter
Özcan

Mutlu

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Sieht die Bundesregierung vor dem Hinter-
grund der öffentlichen Äußerung von Rainer
Wendt als Bundesvorsitzender der Deutschen
Polizeigewerkschaft (DER TAGESSPIEGEL
vom 29. Oktober 2013, S. 5), dass eine erfolg-
reiche Bekämpfung illegaler Zuwanderung nur
mit dem Mittel polizeilicher Kontrollen allein
aufgrund der Hautfarbe der kontrollierten
Menschen (Racial/Ethnic Profiling) möglich
sei, die Möglichkeit einer Beschädigung des öf-
fentlichen Vertrauens in die Rechtsstaatlichkeit
der Bundespolizei (bitte begründen), und was
gedenkt die Bundesregierung in diesem Fall zu
tun, um verlorenes Vertrauen zurückzugewin-
nen?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe

vom 5. Dezember 2013
Die Bundesregierung ist von der Rechtsstaatlichkeit des Handelns
der Bundespolizei überzeugt.
17. Abgeordneter
Özcan
Mutlu

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie beabsichtigt die Bundesregierung, vor
dem Hintergrund der in dem veröffentlichten
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und
SPD vereinbarten Abschaffung des Options-
modells im Staatsbürgerschaftsrecht mit denje-
nigen jungen Menschen umzugehen, die bis zu
einer gesetzgeberischen Umsetzung der Ver-
einbarung noch von der Pflicht zur Wahl zwi-
schen den Staatsangehörigkeiten betroffen sein
werden, und wie gedenkt die Bundesregierung
mit den Fällen umzugehen, die schon im Laufe
des Jahres zu einer Wahl gezwungen waren
und sich an dieser Stelle gegen die deutsche
Staatsbürgerschaft entschieden haben, obwohl
sie beide Staatsangehörigkeiten hätten behal-
ten wollen?
Antwort der Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe
vom 5. Dezember 2013
Es ist davon auszugehen, dass die zukünftige Bundesregierung zu ge-
gebener Zeit entsprechende Vorschläge zur Umsetzung des Koali-
tionsvertrages vorlegen wird.
18. Abgeordnete
Ute

Vogt

(SPD)
Kann die Bundesregierung Informationen be-
stätigen, nach denen sich die Europazentrale
der National Security Agency (NSA) in Stutt-
gart befindet (Süddeutsche Zeitung vom
10. Juli 2013), und wenn ja, auf welcher recht-
lichen Grundlage?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ole Schröder

vom 2. Dezember 2013
Das NSA/CSS European Representative Office (NCEUR) mit Sitz
in Stuttgart ist das Europabüro der NSA. Im deutschen Recht gibt es
keine spezielle Regelung oder Grundlage zum Standort des
NCEUR.
19. Abgeordnete
Halina

Wawzyniak

(DIE LINKE.)
Wie verhält sich die Bundesregierung zu der
Forderung des Präsidenten des Bundeskrimi-
nalamts, Jörg Ziercke, nach einer Meldepflicht
für Nutzerinnen und Nutzer des Tor-Netz-
werks, das zur Anonymisierung von Verbin-
dungsdaten genutzt wird, die er auf der
Herbsttagung des BKA vom 12. bis 13. No-
vember 2013 erhob?
Antwort des Staatssekretärs Klaus-Dieter Fritsche

vom 3. Dezember 2013
Das Tor-Netzwerk dient der Anonymisierung von Teilnehmern einer
Internetkommunikation, indem es – vereinfacht ausgedrückt – deren
ursprüngliche Internetprotokolladressen durch andere Internetproto-
kolladressen ersetzt. Dies kann dem Schutz von Persönlichkeits- und
Freiheitsrechten der Teilnehmer dienen, aber auch zur Begehung
von Straftaten (aus)genutzt werden. Beispielsweise beobachtet das
Bundeskriminalamt, dass Anbieter kinderpornographischer Internet-
inhalte die Tor-Technologie nutzen, hierdurch ihre Identität verber-
gen und so auch einer Löschung der Inhalte entgegenwirken. Über
entsprechende Erkenntnisse berichtet das BKA für den Bereich des
so genannten Darknet, in dem nach Erkenntnissen des BKA bei-
spielsweise mit fremden Zahlungskarteninformationen gehandelt
wird. Durch die Nutzung der Tor-Technologie kann die Strafverfol-
gung in diesen Bereichen erschwert und – soweit im Einzelfall ander-
weitige Ermittlungsansätze nicht vorliegen – letztlich vereitelt wer-
den.

Die in der Frage genannte Forderung wurde in der in Bezug genom-
menen Rede nicht geäußert.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
20. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)
Inwieweit wird im Rahmen des SEPA-Verfah-
rens (SEPA = Single Euro Payments Area) bei
der nationalen Umsetzung des europäischen
Rechtsrahmens gesichert, dass für Bankkun-
dinnen und -kunden im Fall von unzureichen-
der Kontodeckung weiter keine zusätzlichen
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(direkten oder indirekten) Gebühren für eine
fehlgeschlagene Abbuchung entstehen bzw.
auferlegt werden dürfen?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Birgit Grundmann

vom 3. Dezember 2013
Die Frage zielt darauf ab, ob und inwieweit Verbrauchern im Falle
der Nichteinlösung einer von ihnen erteilten Lastschrift wegen man-
gelnder Kontodeckung direkt oder indirekt Entgelte in Rechnung ge-
stellt werden dürfen.

a) Ein direktes Entgelt für die Nichteinlösung einer Lastschrift kann
der Zahlungsdienstleister des Lastschriftschuldners von diesem
nicht verlangen. Entsprechende vertragliche Vereinbarungen in
allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nach der Rechtspre-
chung mit wesentlichen Grundgedanken der Rechtsordnung un-
vereinbar, benachteiligen die betroffenen Bankkunden in unange-
messener Weise und sind damit unzulässig und unwirksam
(z. B. Bundesgerichtshof [BGH] mit Urteil vom 8. März 2005,
Az. XI ZR 154/04). Allerdings kann gemäß § 675o Absatz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB), mit dem Artikel 65 Absatz 1
der Zahlungsdiensterichtlinie umgesetzt wird, für die Unterrich-
tung über eine berechtigte Ablehnung eines Zahlungsauftrags ein
Entgelt erhoben werden, wenn dies im Zahlungsdienstvertrag ver-
einbart wurde und die Ablehnung berechtigt war. Berechtigt ist
eine Ablehnung beispielsweise dann, wenn das Konto keine De-
ckung aufweist und ein ggf. vorhandener Dispokredit ausge-
schöpft ist. Weitere Voraussetzung für die Erhebung eines Ent-
gelts ist, dass (auch) ein Zahlungsauftrag des Kunden gegenüber
seiner Bank vorliegt. Ein solcher ist nach § 675 Absatz 3 Satz 2
BGB jeder Auftrag, den ein Zahler (Schuldner) seinem Zahlungs-
dienstleister zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs entweder
unmittelbar oder mittelbar über den Zahlungsempfänger erteilt.
Dies ist beispielsweise bei SEPA-Lastschriften der Fall.

b) Neben den erwähnten direkten Entgelten für die Unterrichtung
über eine berechtigte Ablehnung eines Zahlungsauftrags kommen
indirekte Belastungen in Form von Schadenersatzansprüchen des
Gläubigers der fehlgeschlagenen Lastschrift in Betracht. Dabei
handelt es sich jedoch weder um direkte noch indirekte Gebühren
bzw. Entgelte. Mit der Lastschriftabrede verpflichtet sich der
Schuldner gegenüber dem Gläubiger, zum Zeitpunkt der Fällig-
keit einer einredefreien Forderung eine ausreichende Deckung
auf dem Girokonto oder eine offene Kreditlinie vorzuhalten (z. B.
BGH, NJW 2005, 1645, 1647). Bei schuldhafter Pflichtverletzung
besteht daher ein Anspruch des Gläubigers aus § 280 Absatz 1 in
Verbindung mit § 241 BGB auf Ersatz des eingetretenen Scha-
dens. Ein solcher Schadenersatzanspruch kann neben der Haupt-
forderung bestehen. Der beim Gläubiger eingetretene Schaden
kann auch darin bestehen, dass dieser sich einem Rücklastschrift-
entgelt ausgesetzt sieht, welches ihm von seinem mit dem Einzug
der Lastschrift beauftragten Zahlungsdienstleister in Rechnung
gestellt wird.
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21. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)
Inwieweit verfolgt die Bundesregierung Pläne
für eine rechtlich verbindliche Regelung, um
anstelle einer freiwilligen Selbstverpflichtung
der Bankenbranche auf dieser Ebene als Ge-
setzgeber sicherzustellen, dass von Bankkun-
dinnen und -kunden weiter keine zusätzlichen
direkten oder indirekten Gebühren für Abbu-
chungen gezahlt werden müssen, wenn die
Rechnungssumme nicht gedeckt ist?
Antwort der Staatssekretärin Dr. Birgit Grundmann

vom 3. Dezember 2013
Die Bundesregierung verfolgt derzeit keine Pläne für entsprechende
Regelungen.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen
22. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wurden für den Entwurf und im Beratungsver-
lauf zum AIFM-Steuer-Anpassungsgesetz (Bun-
destagsdrucksache 17/12603) vom Bundesmi-
nisterium der Finanzen oder anderen Bundes-
ministerien Aufträge an externe Dienstleister
(bitte die Dienstleister benennen) vergeben,
und wenn ja, welche Passagen aus dem Gesetz-
entwurf wurden von externen Dienstleistern
verfasst?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 2. Dezember 2013
Nein, Aufträge für die Formulierung des AIFM-Steuer-Anpassungs-
gesetzes wurden nicht an externe Dienstleister vergeben.
23. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche Mindereinnahmen werden die öffentli-
chen Haushalte (bitte nach Bund, Ländern
und Kommunen aufschlüsseln) voraussichtlich
durch die bezifferbaren branchenspezifischen
Umsatzsteuerermäßigungen (z. B. Übernach-
tungen, öffentlicher Personennahverkehr, flo-
ristische Erzeugnisse, Tierfutter, landwirt-
schaftliche Vorprodukte, Skilifte etc.) im Jahr
2013 haben?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 3. Dezember 2013
Mit meiner Antwort vom 30. Oktober 2013 auf Ihre Schriftliche Fra-
ge 13 auf Bundestagsdrucksache 18/27 hatte ich eine grobe Abschät-
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zung der Steuermindereinnahmen für die größten Positionen des er-
mäßigten Umsatzsteuersatzes mitgeteilt.

Darüber hinaus liegen die folgenden Schätzungen zu den Haushalts-
wirkungen des ermäßigten Umsatzsteuersatzes vor:
24. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welche jährlichen staatlichen Mindereinnah-
men würden durch die von einer möglichen
Koalition von CDU, CSU und SPD geplante
Einführung eines ermäßigten Umsatzsteuersat-
zes für Hörbücher entstehen (bitte nach Bund,
Ländern und Kommunen aufschlüsseln), und
welche Mindereinnahmen würde die ebenfalls
angestrebte Ermäßigung für E-Books, E-Paper
und andere elektronische Informationsmedien
erzeugen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 5. Dezember 2013
Wenn der Leistungsort bei auf elektronischem Weg erbrachten
Dienstleistungen an private Abnehmer vollständig am Verbrauchsort
liegt, betragen die Steuermindereinnahmen durch die Anwendung
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des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7 Prozent auf Hörbücher
nach einer groben Abschätzung jährlich 35 Mio. Euro. Davon tragen
der Bund rund 19 Mio. Euro, die Länder rund 16 Mio. Euro und die
Gemeinden knapp 1 Mio. Euro.

Die Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes von 7 Prozent
auf E-Books, E-Paper und andere elektronische Informationsmedien
ist derzeit EU-rechtlich nicht zulässig. Angesichts der dynamischen
Entwicklung dieses Bereichs könnte eine grobe Abschätzung erst
zeitnah erfolgen.
25. Abgeordnete
Susanna

Karawanskij

(DIE LINKE.)
Welche EU-rechtlichen Beschränkungen exis-
tieren hinsichtlich einer Anwendung des ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatzes auf E-Books,
E-Paper und andere elektronische Informa-
tionsmedien, und mit welchen steuerlichen
Mindereinnahmen rechnet die Bundesregie-
rung im Falle einer Anwendung (bitte mit Be-
gründung)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 5. Dezember 2013
Nach Artikel 98 der Richtlinie 2006/112/EG (sog. MwStSystRL)
können die Mitgliedstaaten einen oder zwei ermäßigte Steuersätze
anwenden. Die ermäßigten Steuersätze sind nur auf die Lieferungen
von Gegenständen und die Dienstleistungen der in Anhang III ge-
nannten Kategorien anwendbar. E-Books, E-Paper und andere elek-
tronische Informationsmedien sind hier nicht aufgeführt. Darüber hi-
naus schreibt Artikel 98 Absatz 2 Satz 2 MwStSystRL ausdrücklich
vor, dass ermäßigte Steuersätze auf elektronisch erbrachte Dienstleis-
tungen nicht anwendbar sind. Daher wäre die Einführung eines er-
mäßigten Steuersatzes auf E-Books, E-Paper und andere elektroni-
sche Informationsmedien nicht mit dem gegenwärtigen Unionsrecht
vereinbar.

Angesichts der dynamischen Entwicklung dieses Bereichs könnte
eine grobe Abschätzung erst zeitnah erfolgen.
26. Abgeordneter
Sven-Christian

Kindler
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Welcher Anteil der 1,2 Mrd. Euro Verpflich-
tungsermächtigungen aus dem Jahr 2013, die
im Energie- und Klimafonds (EKF) für den in-
ternationalen Klimaschutz vorgesehen sind,
wurde im laufenden Haushaltsjahr bereits be-
legt bzw. soll im laufenden Haushaltsjahr noch
belegt werden (aufgeschlüsselt nach Projekt
– Haushaltstitel –, Verpflichtungsjahr und
Verpflichtungshöhe)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 5. Dezember 2013
Die im Wirtschaftsplan des EKF im Wirtschaftsplanjahr zur Verfü-
gung stehende Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von rund
1 231 Mio. Euro für den internationalen Klimaschutz (Kapitel 60 92
Titel 697 01) wird per 31. Dezember 2013 voraussichtlich in Höhe
von 412,36 Mio. Euro gebunden sein:
Die einzelnen Projekte entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Die hohe Unterauslastung der geplanten VE ist insbesondere auf die
noch ausstehenden Zusagen zum Green Climate Fund (GCF, VE
2013: 751,4 Mio. Euro) zurückzuführen. Zusagen zur Auffüllung des
GCF sind im Jahr 2013 wegen ausstehender Schlussentscheidungen
im GCF-Board noch nicht möglich, so dass die VE für die erste Auf-
füllung bedarfsgerecht neu im Haushalt 2014 veranschlagt werden
muss. Bis zum Start der ersten GCF-Programme sind jedoch u. a.
Zusagen in Höhe von jeweils 1 Mio. Euro über das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU) für den Verwaltungshaushalt des GCF-Sekretariats
geplant, um die Arbeitsfähigkeit des GCF sicherzustellen (für die
BMZ-Zusage soll die VE in Anspruch genommen werden).
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27. Abgeordnete
Dr. Gesine

Lötzsch

(DIE LINKE.)
Trifft es zu, dass in Tabelle 3 auf Seite 15 f. des
Finanzplanes des Bundes 2013 bis 2017 (Bun-
destagsdrucksache 17/14301) in Zeile 3.2.15
für 2014 bis 2017 globale Minderausgaben von
insgesamt 2,17 Mrd. Euro ausgewiesen sind –
verbunden mit dem Hinweis „soweit nicht bei
3.2.1.1 bis 3.2.11 berücksichtigt“, und wenn ja,
wie hoch sind die jeweiligen globalen Minder-
ausgaben in den Zeilen 3.2.1.1 bis 3.2.11 und
in den Zeilen 3.2.1.1 bis 3.2.11 in den einzel-
nen Jahren 2014 bis 2017?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Kampeter

vom 5. Dezember 2013
Es trifft zu, dass in der Zeile 3.2.15 globale Mehr- und Minderausga-
ben in den Jahren 2014 bis 2017 in Höhe von 2,17 Mrd. Euro mit
dem Hinweis „soweit nicht bei 3.2.1.1 bis 3.2.11 berücksichtigt“ aus-
gewiesen sind.

In der Zeile 3.2.15 sind im Wesentlichen alle globalen Mehr- und
Minderausgaben sowie Globalposten des Bundeshaushalts berück-
sichtigt. Lediglich im Bereich der sektoralen Wirtschaftsförderung
(Zeile 3.2.4) sind in den Jahren 2014 bis 2017 jährlich Minderausga-
ben in Höhe von rund 0,1 Mrd. Euro enthalten. Diese Beträge sind
im Rahmen der Neustrukturierung des Einzelplans 09 auf die neue
Haushaltsstruktur versehentlich nicht in Zeile 3.2.15 berücksichtigt
worden.
28. Abgeordneter
Richard

Pitterle
(DIE LINKE.)
In welcher Höhe schätzt die Bundesregierung
unter Beachtung der aktuellen und prognosti-
zierten wirtschaftlichen Entwicklung die Effek-
te aus der kalten Progression für die Jahre
2014 bis 2017, wenn der ab dem Jahr 2014 gel-
tende Einkommensteuertarif zugrunde gelegt
wird (bitte differenzieren nach Jahren und
Steuerarten), und wie entwickelt sich nach den
Schätzungen der Bundesregierung diesbezüg-
lich die Steuerquote in den einzelnen Jahren
(bitte mit Begründung)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 29. November 2013
Im deutschen Einkommensteuersystem kommt es bei einer Einkom-
menserhöhung zu einem Anstieg der durchschnittlichen Steuerbelas-
tung. Dieser als Progression bezeichnete Effekt entsteht aufgrund
von nominal festen Freibeträgen und mit der Einkommenshöhe stei-
genden tariflichen Steuersätzen.

Der Progressionseffekt entsteht auch dann, wenn das Einkommen
eines Steuerpflichtigen nur im Ausmaß des Preisniveaus steigt, das
reale Bruttoeinkommen also unverändert bleibt. Der Steuersatzan-
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stieg bei einer inflationsausgleichenden Einkommenserhöhung führt
zu „heimlichen Steuererhöhungen“ bzw. zur kalten Progression.

Die Effekte der kalten Progression in der Einkommensteuerbelas-
tung der Jahre 2014 bis 2017 wurden mit einer Modellrechnung si-
muliert, die auf einer repräsentativen Stichprobe der steuerpflichti-
gen Einkommen des Jahres 2013 basiert. Die Bruttoeinnahmen wur-
den mit der Preisentwicklung des privaten Konsums gemäß der ak-
tuellen gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung bis
zum Jahr 2017 fortgeschrieben. Somit wird rechnerisch unterstellt,
dass alle Steuerpflichtigen das Einkommen im Ausmaß der Inflation
steigern können.

Die nach geltendem Recht in den Jahren 2014 bis 2017 entstehende
progressiv wachsende Steuerbelastung wird verglichen mit der
Steuerbelastung, die bei konstanten Durchschnittssteuersätzen – also
ohne Progressionseffekt – entstehen würde. Die Differenz zwischen
der Steuerbelastung mit und ohne Progressionseffekt entspricht dem
Effekt der kalten Progression.

Die Ergebnisse der Berechnungen zum Effekt der kalten Progression
unter Berücksichtigung des in den folgenden Jahren geltenden
Steuerrechts (insbesondere Tarifsenkung 2014, Stufenplan zur ver-
besserten Absetzbarkeit der Rentenversicherungsbeiträge) lauten wie
folgt:
Der Effekt der kalten Progression wird im Jahr 2014 durch die
Grundfreibetragserhöhung (von 8 130 Euro im Jahr 2013 auf
8 354 Euro) mit einer Steuerentlastung um rund 1,7 Mrd. Euro ge-
dämpft. In der Berechnung ist nicht berücksichtigt, dass in den Jah-
ren 2015 bis 2017 Anpassungen des Grundfreibetrages an das frei-
zustellende Existenzminimum erfolgen werden.

Der Deutsche Bundestag hat mit großer Mehrheit am 29. März 2012
eine Entschließung angenommen (Bundestagsdrucksache 17/9201),
dass künftig alle zwei Jahre zusammen mit dem Existenzminimumbe-
richt ein Bericht über die Wirkung der kalten Progression vorgelegt
werden soll. Die Entscheidung über Änderungen im Tarifverlauf ob-
liegt dem Deutschen Bundestag.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2013
wird sich die volkswirtschaftliche Steuerquote in den Jahren bis 2017
wie folgt entwickeln:
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2013: 22,68 Prozent
2014: 22,66 Prozent
2015: 22,81 Prozent
2016: 22,89 Prozent
2017: 22,89 Prozent.
29. Abgeordneter
Richard

Pitterle

(DIE LINKE.)
Wie hoch ist das zusätzliche Steueraufkommen
aus der Anwendung der mit dem Steuerände-
rungsgesetz 2007 eingeführten Erhöhung des
Einkommensteuersatzes für höhere Einkom-
men (Grenzsteuersatz in Höhe von 45 Prozent
ab einem zu versteuernden Einkommen in Hö-
he von 250 731/501 462 Euro) seit 2007 ausge-
fallen (bitte differenziert nach Jahren, Einkom-
mensteuer und Solidaritätszuschlag, in absolu-
ten Zahlen sowie relativ im Verhältnis zum Ge-
samtaufkommen aus Einkommensteuer bzw.
Solidaritätszuschlag angeben)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 5. Dezember 2013
Die Berechnungen mit dem Einkommensteuermodell des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen zum zusätzlichen Aufkommen aus dem bei
hohen Einkommen um 3 Prozentpunkte erhöhten Grenzsteuersatz
führen zu folgenden Ergebnissen:
30. Abgeordneter
Dr. Axel
Troost

(DIE LINKE.)
Wie verteilt sich die Betriebsstätte Flughafen
Berlin-Schönefeld bzw. Flughafen Berlin Bran-
denburg der Flughafen Berlin Brandenburg
GmbH geographisch auf die Stadt Berlin und
auf die Gemeinden des Landes Brandenburg
(bitte differenzieren nach den Flughäfen Ber-
lin-Schönefeld und dessen Ausbau zu dem
Flughafen Berlin Brandenburg), und welche
Konsequenzen ergeben sich hieraus für die
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Aufteilung des Aufkommens aus den Ertrag-
steuern auf die Bundesländer Berlin und Bran-
denburg (bitte differenzieren nach Ertrag-
steuern sowie nach den Flughäfen Berlin-
Schönefeld und dessen Ausbau zu dem Flugha-
fen Berlin Brandenburg)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Hartmut Koschyk

vom 3. Dezember 2013
Geographisch liegen der bisherige Flughafen Schönefeld wie auch
der künftige Flughafen Berlin Brandenburg (Flughafengebäude und
Flugfeld) im Land Brandenburg und dort in der Gemeinde Schöne-
feld.

Unterhält eine Kapitalgesellschaft in einem Veranlagungszeitraum
Betriebsstätten oder Teile von Betriebsstätten in mehreren Bundes-
ländern, so wird die Körperschaftsteuer der Gesellschaft auf die Bun-
desländer nach Maßgabe der für die Zerlegung des Gewerbesteuer-
messbetrags geltenden Grundsätze auf die betroffenen Bundesländer
zerlegt, wenn die Körperschaftsteuer für die Gesellschaft mindestens
500 000 Euro beträgt (vgl. § 2 des Zerlegungsgesetzes).

Unterhält eine Kapitalgesellschaft im Inland Betriebsstätten in meh-
reren Gemeinden oder erstreckt sich eine Betriebsstätte über das Ge-
biet mehrerer Gemeinden, so wird der für die Gesellschaft festzuset-
zende Gewerbesteuermessbetrag vom Geschäftsleistungsfinanzamt
nach den Grundsätzen der §§ 28 bis 34 des Gewerbesteuergesetzes
zerlegt. Auf Grundlage des auf die einzelne Gemeinde entfallenden
Messbetragsanteils wird von diesen dann die Gewerbesteuer festge-
setzt.

Der Bundesregierung liegen zu dem angesprochenen Einzelfall keine
Erkenntnisse zur Zerlegung der Körperschaftsteuer oder des Gewer-
besteuermessbetrags vor. Aus steuerlicher Sicht ist im Übrigen da-
rauf hinzuweisen, dass aus Gründen des Steuergeheimnisses keine
Befugnis besteht, derartige Erkenntnisse zu offenbaren.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie
31. Abgeordnete
Veronika
Bellmann

(CDU/CSU)
Welchen aktuellen Kenntnisstand hat die Bun-
desregierung zur Länge, zur Menge der Roh-
stoffressourcen und zu den Eigentumsverhält-
nissen des Fern- und Ortskabelnetzes der
Deutschen Fernkabel-Gesellschaft mbH
(DFKG) und deren Nachfolgeunternehmen
Deutsche Bundespost, Deutsche Telekom AG
und DeTeLine Deutsche Telekom Kommuni-
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kationsnetze GmbH sowie den weiteren Nach-
folgeunternehmen, an denen die Bundesrepu-
blik Deutschland beteiligt ist?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 4. Dezember 2013
Die Bundesregierung hat keine spezifischen Kenntnisse zur Länge
und zur Menge der Rohstoffressourcen des Fern- und Ortskabelnet-
zes der Deutschen Fernkabel-Gesellschaft mbH und deren
Nachfolgeunternehmen. Bestimmte Informationen über Geodaten
beinhaltet der von der Bundesnetzagentur betriebene Infrastruktur-
atlas, bei dem eine Abfrageberechtigung für Gebietskörperschaften
und Unternehmen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau be-
steht.

Zu den Eigentumsverhältnissen liegt die Information vor, dass die
Deutsche Fernkabel-Gesellschaft mbH kein eigenes Netz besessen
oder betrieben hat, sondern hauptsächlich beauftragt war, Tiefbauar-
beiten am Fernverkehrsnetz zunächst im Deutschen Reich, dann für
die Deutsche Bundespost, später für die Deutsche Telekom AG aus-
zuführen. Konkrete Fragen zum Netz der Deutschen Telekom AG
sind direkt an das Unternehmen zu richten.
32. Abgeordneter
Hubertus

Zdebel

(DIE LINKE.)
Welche Probleme bestehen aus Sicht der Bun-
desregierung bei einem geplanten Verkauf der
Urananreicherungsfirma URENCO und dem
damit verbundenen 50-Prozent-Anteil der
URENCO an der Enrichment Technology
Company (ETC) an Privatunternehmen mit
Blick auf die Weiterverbreitungsrisiken, und
wie sollen diese gelöst werden?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 2. Dezember 2013
Wie bereits in den Antworten der Bundesregierung zu den Fragen 7,
12 und 13 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bun-
destagsdrucksache 17/14668 dargelegt, wird die Bundesregierung
möglichen Änderungen an der Anteilsstruktur von URENCO nur
dann zustimmen, wenn vorher durch einen entsprechenden Rechts-
rahmen für die künftige Struktur von URENCO klargestellt ist, dass
auch weiterhin nukleare Nichtverbreitung, Sicherung der Technolo-
gie und wirtschaftliche Solidität bei URENCO sichergestellt sind.
Entscheidender Maßstab für die Bundesregierung ist dabei der von
der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande
und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordir-
land unterzeichnete völkerrechtliche Vertrag von Almelo vom
4. März 1970.

Es geht bei den derzeitigen Überlegungen zur Änderung der Eigen-
tümerstruktur bei URENCO ausschließlich um die mögliche Veräu-
ßerung von Anteilen an URENCO. Auswirkungen auf die Beteili-
gungsverhältnisse zwischen URENCO und der Firma ETC würden
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sich dadurch nicht ergeben. Im Übrigen wird auf die Antwort der
Bundesregierung zu Frage 13 der Kleinen Anfrage der Fraktion
DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 17/14668 verwiesen.
33. Abgeordneter
Hubertus
Zdebel

(DIE LINKE.)
Welche Ergebnisse hatten die Gespräche zwi-
schen der Bundesregierung und der britischen
sowie der niederländischen Regierung zu
einem Rechtsrahmen, der den drei Regierun-
gen die Durchsetzbarkeit des völkerrechtlichen
Vertrages von Almelo auch in der Zukunft bei
möglicherweise anderen Anteilseignern sicher-
stellt, und wann ist mit einem Abschluss der
Gespräche zwischen den drei Regierungen zu
rechnen?
Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 2. Dezember 2013
Wie in den Antworten der Bundesregierung zu den Fragen 2 und 3
der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestags-
drucksache 17/14668 berichtet, steht die Bundesregierung zum The-
ma möglicher Anteilsveräußerungen bei URENCO in regelmäßigem
Kontakt mit Vertretern der Regierungen des Vereinigten König-
reichs von Großbritannien und Nordirland und des Königreichs der
Niederlande sowie mit den deutschen URENCO-Anteilseignern
RWE AG und E.ON SE. Auch im Rahmen des Regierungskontroll-
gremiums für URENCO, des so genannten Gemeinsamen Ausschus-
ses, erfolgt ein kontinuierlicher Austausch zwischen den drei Regie-
rungen.

Zweck der Gespräche zwischen den drei Regierungen und den deut-
schen Anteilseignern ist es, auch in Zukunft zu gewährleisten, dass
die drei Regierungen selbst bei einem Wechsel der Anteilseigner von
URENCO in der Lage sind, die Regelungen des Vertrages von Al-
melo auch weiterhin in rechtssicherer Weise gegenüber den Unter-
nehmen und deren Anteilseignern durchzusetzen. Ein konkretes En-
de der laufenden Gespräche ist aber noch nicht absehbar.
34. Abgeordneter
Hubertus

Zdebel
(DIE LINKE.)
Sieht die Bundesregierung auch angesichts des
Runden Tisches des niederländischen Parla-
ments zum Verkauf von URENCO am 5. De-
zember 2013 weiterhin keine Notwendigkeit,
den Deutschen Bundestag über die eigenen
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verän-
derung der Eigentümerstruktur bei URENCO
zu unterrichten (vgl. die Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion
DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 17/
14668), und wird sie die Zustimmung des
Deutschen Bundestages einholen, bevor sie
einer Änderung der Eigentümerstruktur bei
URENCO oder einem neuen Rechtsrahmen
zur Regelung der staatlichen Aufsicht der
URENCO-Aktivitäten zustimmt?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Bernhard Heitzer

vom 2. Dezember 2013
Die Bundesregierung sieht derzeit keinen Anlass für eine weiterge-
hende Beteiligung des Deutschen Bundestages. Sie wird im Lichte
der weiteren Entwicklungen über die Unterrichtung des Deutschen
Bundestages entscheiden.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales
35. Abgeordneter
Klaus

Ernst

(DIE LINKE.)
Wie viele Personen mit 40 und mehr Beitrags-
jahren (sofern nicht möglich, bitte Versiche-
rungsjahre nehmen) der Zugänge in eine Al-
tersrente hatten in den Jahren 2000, 2002,
2004, 2006, 2008, 2010 und 2012 eine Summe
an Entgeltpunkten (nicht persönliche Entgelt-
punkte) von unter 30 (bitte für Männer und
Frauen sowie für Ost und West getrennt ange-
ben)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 4. Dezember 2013
Die Anzahl der Personen mit 40 und mehr Beitragsjahren der Zu-
gänge in eine Altersrente, die eine Summe an Entgeltpunkten von
unter 30 hatte, kann in der angeforderten Abgrenzung für die jeweili-
gen Jahre der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die Ent-
wicklung der Fallzahlen im Zeitverlauf ist unter anderem von den
Regelungen zu den Abschlägen und Altersrenten geprägt.
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36. Abgeordneter
Markus
Kurth

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele Personen, die 2012 mindestens
63 Jahre und nicht älter als 65 Jahre waren,
verfügten über 45 Beitragsjahre (inklusive aller
rentenrechtlichen Zeiten der Arbeitslosigkeit)
in der gesetzlichen Rentenversicherung, und
wie hoch ist der Anteil an allen Personen mit
Ansprüchen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung (bitte jeweils nach Frauen und Män-
nern differenzieren)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Ralf Brauksiepe

vom 5. Dezember 2013
Die Gesamtzahl der Versicherten ohne Rentenbezug und der Rent-
ner im Alter von jeweils 63 bis 65 Jahren im Jahr 2012, die die Bedin-
gung 45 Jahre an Beiträgen und Anrechnungszeiten wegen Arbeitslo-
sigkeit erfüllen, liegt nicht vor.

Hilfsweise ist die Anzahl der Altersrentenzugänge der Rentnerinnen
und Rentner im Alter von 63 bis 65 Jahren in der nachfolgenden
Tabelle ausgewiesen, die diese Bedingung erfüllen. Basis dieser Zah-
len ist eine vorhandene Sonderauswertung der Rentenzugangsdaten
des Jahres 2011. Die ausgewiesenen Anteile beziehen sich auf alle Al-
tersrentenzugänge in dieser Altersgruppe.
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37. Abgeordneter
Michael

Schlecht

(DIE LINKE.)
Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesre-
gierung, insbesondere nach der aktiven Rolle
der Bundesministerin Dr. Ursula von der
Leyen beim Einstieg von Nicolas Berggruen
bei Karstadt, vor dem Hintergrund der Entlas-
sung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
des Ausstiegs aus dem Tarifvertrag, des Ver-
kaufs von umsatzstarken Häusern, der Lizenz-
abgaben für die Namensrechte an Unterneh-
men von Nicolas Berggruen sowie entgegen
entsprechender Verlautbarung nicht erfolgter
Investitionen zur Sanierung bei Karstadt seit
dem Einstieg von Nicolas Berggruen, und
wenn kein Handlungsbedarf gesehen wird, bit-
te begründen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Ralf Brauksiepe

vom 5. Dezember 2013
Bei den Vorgängen handelt es sich um unternehmerische Entschei-
dungen, auf die die Bundesregierung keinen Einfluss hat. Die Bun-
desregierung sieht derzeit keinen Handlungsbedarf.

Soweit es sich bei den geplanten unternehmerischen Maßnahmen
um Betriebsänderungen im Sinne des § 111 des Betriebsverfassungs-
gesetzes (BetrVG) handelt, hat der Unternehmer den Betriebsrat
rechtzeitig und umfassend darüber zu unterrichten und eine geplante
Betriebsänderung mit dem Betriebsrat zu beraten. Zum Ausgleich
oder zur Milderung möglicher wirtschaftlicher Nachteile der Arbeit-
nehmer, die durch eine geplante Maßnahme entstehen, ist zwischen
Betriebsrat und Unternehmer ein Sozialplan abzuschließen. Eine Be-
triebsänderung kommt insbesondere bei der Einschränkung und
Stilllegung von Betrieben oder wesentlichen Betriebsteilen, aber auch
bei der Spaltung von Betrieben in Betracht. Der Übergang eines Be-
triebsteils ist regelmäßig mit einer solchen Spaltung verbunden. Der
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Übergang eines ganzen Betriebs ist regelmäßig keine Betriebsände-
rung, wenn nur der Betriebsinhaber ohne weitere betriebsorganisato-
rische Änderungen wechselt. Auch ohne solche Änderungen kann
ein Sozialplan erzwungen werden, wenn die geplanten Entlassungen
die Schwellenwerte des § 112a BetrVG erreichen.

Soweit es sich bei geplanten unternehmerischen Maßnahmen um Be-
triebsübergänge im Sinne des § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs
handelt, tritt ein neuer Inhaber in die Rechte und Pflichten aus den
im Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.
Dies gilt nur dann nicht, wenn der Arbeitnehmer mit dem Übergang
seines Arbeitsverhältnisses nicht einverstanden ist und er dem Über-
gang deshalb widerspricht. Über die Ausübung oder Nichtausübung
dieses Widerspruchsrechts soll der Arbeitnehmer auf der Grundlage
der nach § 613a Absatz 5 BGB erteilten Informationen entscheiden
können. Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch einen bis-
herigen Arbeitgeber oder durch einen neuen Inhaber wegen eines Be-
triebsübergangs ist unwirksam.

Im Falle von Entlassung bzw. von drohender Arbeitslosigkeit von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen die Förderinstrumente
und Leistungen der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozial-
gesetzbuch zur Verfügung. Diese dienen sowohl der Beschäftigungs-
sicherung als auch der Sicherung des Lebensunterhaltes während der
Arbeitslosigkeit und der Unterstützung bei einer erforderlichen Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt. Die konkrete Ausgestaltung
dieser Hilfen ist abhängig von der Erfüllung gesetzlicher Vorausset-
zungen und den Erfordernissen im Einzelfall.
38. Abgeordnete
Sabine
Zimmermann

(Zwickau)

(DIE LINKE.)
Wie gestaltet sich der Abfluss der Mittel für
aktive Arbeitsmarktpolitik im Jahr 2013 (bitte
absolut und relativ nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch – SGB II – und dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch – SGB III – den aktuel-
len Stand sowie voraussichtlich bis Jahresende
2013 angeben), und inwiefern gibt es beim
Mittelabfluss deutliche regionale Unterschiede
zwischen den Bundesländern, Jobcentern und
Agenturen?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe

vom 4. Dezember 2013
Von den 3,9 Mrd. Euro, die für Leistungen zur Eingliederung in Ar-
beit im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch für das Jahr 2013 im Bundeshaus-
haltsplan veranschlagt sind, wurden bis Ende Oktober 2013 rund
2,8 Mrd. Euro verausgabt; dies entspricht etwa 72 Prozent der veran-
schlagten Mittel. Beim Mittelabfluss ist jedoch zu beachten, dass die
Mittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit mit den Bundes-
mitteln für Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende gegenseitig deckungsfähig sind. Insoweit ist
der Anteil der Ausgaben an den veranschlagten Mitteln nur begrenzt
aussagefähig, da diese Mittel im Rahmen der dezentralen Entschei-
dungsverantwortung der Jobcenter auch zur Deckung von Verwal-
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tungskosten – beispielsweise bei einer personalintensiveren Betreu-
ung der Leistungsberechtigten durch das Jobcenter – herangezogen
werden können. Zu dieser Inanspruchnahme wird es auch im laufen-
den Haushaltsjahr kommen. Bis Ende Oktober 2013 wurden für Ver-
waltungskosten rund 3,5 Mrd. Euro der insgesamt im Bundeshaus-
halt veranschlagten rund 4,05 Mrd. Euro verausgabt; dies entspricht
etwa 85 Prozent des Haushaltsansatzes. Bei Gesamtbetrachtung des
Eingliederungs- und Verwaltungsbudgets kann infolge des bisherigen
Mittelabflusses daher davon ausgegangen werden, dass die Mittel für
Eingliederung und Verwaltung in der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende in diesem Haushaltsjahr nahezu vollständig verausgabt wer-
den.

Bis einschließlich Oktober 2013 hat die Bundesagentur für Arbeit
(BA) im Bereich der Arbeitsförderung (Rechtskreis Drittes Buch
Sozialgesetzbuch) rund 7,2 Mrd. Euro für Leistungen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik aufgewendet. Voraussichtlich wird die BA im
Jahr 2013 insgesamt für Leistungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik
rund 9 Mrd. Euro verausgaben; dies entspricht 84 Prozent des An-
satzes im Haushaltsplan der BA.

Hinsichtlich der regionalen Verteilung der Mittelausschöpfung ist
vor Jahresende eine abschließende Einschätzung nicht möglich.
39. Abgeordnete
Sabine

Zimmermann

(Zwickau)

(DIE LINKE.)
Was sind nach Kenntnis der Bundesregierung
die fünf wichtigsten Ursachen für einen nicht
erfolgten Mittelabfluss, und inwiefern können
nicht abgeflossene Mittel in das nächste Jahr
übertragen werden (bitte für das SGB II wie
das SGB III beantworten)?
Antwort des Staatssekretärs Gerd Hoofe
vom 4. Dezember 2013
In der Grundsicherung für Arbeitsuchende obliegt die Entschei-
dungsverantwortung über die Organisation, die Art und Weise der
Aufgabendurchführung sowie die Budgethoheit grundsätzlich den
verantwortlichen Jobcentern vor Ort. Der Bundesregierung liegen
daher keine belastbaren und vergleichbaren Erkenntnisse über die
Ursachen nicht vollständig verausgabter Eingliederungsmittel vor.

Die Bildung und Übertragung zulässiger Ausgabereste von
SGB-II-Eingliederungsmitteln erfolgt jeweils nach Abschluss des
Haushaltsjahres durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les im Rahmen der Rechnungslegung nach Maßgabe der Verwal-
tungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung. Als Ausgabereste
werden allerdings nicht Kassenmittel, sondern lediglich Ermächti-
gungen übertragen. Die Inanspruchnahme von gebildeten Ausgabe-
resten im Folgejahr setzt nach den bisherigen Regeln eine kassenmä-
ßige Einsparung in gleicher Höhe innerhalb des Verfügungsrahmens
des Einzelplans voraus.

Die Soll-Ist-Abweichung bei den Ausgaben im Eingliederungstitel im
Bereich des SGB III hat verschiedene Ursachen. So ist der Arbeits-
markt noch aufnahmefähig und die konjunkturelle Lage gut. Ver-
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mittlungen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben Vor-
rang gegenüber arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen.

Hinzu kommt, dass aus dem Eingliederungstitel im Bereich des
SGB III auch Deckungsmittel von bis zu 150 Mio. Euro für die Be-
schäftigung zusätzlicher Vermittler entnommen werden können. Im
Jahr 2013 stellte die BA 250 neue Kräfte zur Umsetzung ihres Pro-
gramms „Interne ganzheitliche Integrationsberatung“ (INGA) ein,
bei dem Kunden mit komplexen Förderprofilen in den Agenturen
eine intensivierte Betreuung zugutekommen soll. Bei diesen zusätzli-
chen Personalausgaben handelt es sich um Verwaltungskosten und
nicht um Ausgaben des Eingliederungstitels.

Nicht genutzte Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik im Bereich des
SGB III fließen der allgemeinen Rücklage des Beitragshaushalts der
BA zu oder vermindern ein mögliches Haushaltsdefizit. Die Ansätze
für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden jährlich wir-
kungsorientiert anhand der voraussichtlichen Bedarfe geplant.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
40. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann
(DIE LINKE.)
Welche Rückschlüsse zieht die Bundesregie-
rung aus dem Bericht des Europäischen Rech-
nungshofes (EuRH) über die Politik zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums (Sonderbericht
Nr. 12, 2013), und welche Vorschläge hat sie,
um die vom EuRH kritisierten Mängel zu be-
heben?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Peter Bleser

vom 4. Dezember 2013
In seinem Sonderbericht Nr. 12 vom 22. November 2013 kritisiert
der Europäische Rechnungshof, dass die Europäische Kommission
und die Mitgliedstaaten bei der Förderung der ländlichen Entwick-
lung in dem derzeitigen Begleitungs- und Bewertungsverfahren keine
ausreichenden Anstrengungen unternommen hätten, um die EU-Mit-
tel auf die wirksamsten und effizientesten Maßnahmen zu konzent-
rieren. Vielmehr hätten, so der EuRH, die Mitgliedstaaten und die
Kommission den Schwerpunkt zu stark auf die Verwendung der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel gelegt und weniger auf das ef-
fiziente Erreichen von Ergebnissen.

Die Bundesregierung teilt diese grundsätzliche Kritik des EuRH
nicht. Im Beschluss des Rates (2006/144/EG) wurden in den strategi-
schen Leitlinien der Gemeinschaft Prioritäten für die Entwicklung
des ländlichen Raums festgelegt. Diese wurden durch die Zielsetzun-
gen der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ELER-Verordnung –
ELER = Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums) und die dort aufgeführten Erwägungsgründe hin-
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reichend präzisiert, so dass die Mitgliedstaaten in ihren Programmen
zur ländlichen Entwicklung diese Ziele zugrunde legen konnten.
Dabei sind spezifische, nachprüfbare Ziele mit überprüfbaren Indi-
katoren festzulegen. Als Grundlage für die Quantifizierung der
Zielerreichung müssen die Mitgliedstaaten Datenerhebungssysteme
einrichten und Bewertungen organisieren. Zur Optimierung der
Evaluierungsergebnisse werden dabei in Deutschland neben den
Kommissionsindikatoren häufig zusätzliche nationale Indikatoren
verwendet. So werden beispielsweise bei uns für die Agrarinvesti-
tionsförderung umfassend Buchführungsdaten ausgewertet und zu-
sätzliche Befragungen durchgeführt. Auf diese Weise soll der Erfolg
oder Misserfolg dieser Maßnahme noch sicherer beurteilt werden
können. Der Einwand des EuRH, die Evaluierungsergebnisse wür-
den nur unzureichend umgesetzt, trifft daher so nicht zu.

Die programmdurchführenden Stellen in Deutschland, in der Regel
die Länder, erstellen auf der Grundlage des gemeinsamen Beglei-
tungs- und Bewertungsrahmens einen jährlichen Zwischenbericht,
der den Stand der Programmdurchführung im Hinblick auf die ge-
setzten Ziele verdeutlicht. Darüber hinaus wird der Kommission alle
zwei Jahre ein nationaler Fortschrittsbericht vorgelegt, in dem die
Ergebnisse aller durchgeführten ELER-Programme eines Mitglied-
staates zusammengefasst und die Umsetzung des Nationalen Strate-
gieplans zum ELER berichtet werden. Diese Berichte werden unter
Beteiligung der Kommission und der so genannten Begleitausschüs-
se, in denen Wirtschafts- und Sozialpartner vertreten sind, beraten
und nach Vorlage von der Kommission geprüft.

In der aktuellen Förderperiode 2007 bis 2013 hat die Europäische
Kommission dabei mehrfach auch eine Verbesserung der Zielvorga-
ben in den Programmen zur ländlichen Entwicklung angemahnt. Die
Überprüfung der Zielerreichung, insbesondere der Outputziele, hat
dann zu einer veränderten Ausgestaltung von Maßnahmen geführt,
um eine größere Akzeptanz zu erzielen, z. B. in Form von Prämien-
erhöhungen oder veränderten Förderkonditionen. Diese Abstim-
mungsprozesse sind fester Bestandteil der Programmumsetzung.

Die Bundesregierung hat sich in den Verhandlungen zum künftigen
Mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 erfolgreich für den Ansatz
des so genannten better spending eingesetzt. Damit soll der
bestmögliche Einsatz von EU-Mitteln in den unterschiedlichen EU-
Politiken sichergestellt werden. Ab 2014 erfolgt für die EU-Fonds,
zu denen auch der ELER gehört, in einem gemeinsamen strategi-
schen Rahmen eine inhaltliche Abstimmung zwischen den EU-
Fonds. Im Rahmen von Partnerschaftsvereinbarungen und auf Ebe-
ne der regionalen Programme verpflichten sich die Mitgliedstaaten
gegenüber der Kommission zum Erreichen verbindlicher Zielsetzun-
gen der Förderpolitik. Dabei sind die spezifischen Fördernotwendig-
keiten darzulegen, Zielbeiträge zu definieren und deren Erreichung
anhand festgelegter Zielindikatoren zu überprüfen (Leistungsrah-
men). Bereits vor der Umsetzung der Programme und als Vorausset-
zung der Inanspruchnahme muss der Europäischen Kommission die
Einhaltung bestimmter zu erfüllender Ex-ante-Konditionalitäten
nachgewiesen werden. Einen Teil der Fördermittel je Mitgliedstaat
wird die Kommission erst dann freigeben, wenn die Erreichung be-
stimmter Zwischenziele zu bestimmten Zeitpunkten erfolgt ist. Dane-
ben ist in der Förderperiode 2014 bis 2020 eine stärkere Verknüp-
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fung der 1. und der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik vorgese-
hen, die weitere neue Anforderungen an die Umsetzung, Berichter-
stattung und Evaluierung der Fördermaßnahmen mit sich bringen
wird.

Bund und Länder sind bestrebt, die einschlägigen Vorgaben der
Europäischen Kommission für die Umsetzung, Begleitung und Be-
wertung der ELER-Programme in den Mitgliedstaaten konsequent
umzusetzen. Die Bundesregierung bringt sich gleichzeitig intensiv in
den Dialog mit der Europäischen Kommission ein, um deren Vorga-
ben für die Umsetzung, Begleitung und Bewertung der ELER-Pro-
gramme weiter zu verbessern. Darüber hinaus wurde in Deutschland
auf nationaler Ebene ein Monitoring- und Evaluierungsnetzwerk
eingerichtet, um die einheitliche und ordnungsgemäße Anwendung
der Kommissionsvorgaben zu gewährleisten und zu optimieren.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung
41. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwiefern wurde der Luft-Boden-Schießplatz
Siegenburg zur Erprobung unbemannter Luft-
fahrzeuge (sog. Drohnen) eingesetzt oder soll
er eingesetzt werden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Christian Schmidt

vom 4. Dezember 2013
Der Luft-Boden-Schießplatz Siegenburg wurde bisher nicht für die
Erprobung von unbemannten Luftfahrzeugen eingesetzt. Bis zur
endgültigen Rückgabe der Liegenschaft an die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben ist ebenfalls keine Erprobung von unbemannten
Luftfahrzeugen vorgesehen. Die Nutzung als Luft-Boden-Schießplatz
wurde im April 2013 eingestellt.
42. Abgeordnete
Inge

Höger

(DIE LINKE.)
Hat die Bundesregierung bzw. das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung (BMVg) Erkennt-
nisse zu Umfang und Ausprägungen von
Traumatisierungen unter der Zivilbevölkerung
in den Einsatzgebieten und zum Zusammen-
hang mit der jeweiligen bewaffneten Aktion
unter Beteiligung der Bundeswehr, oder beab-
sichtigen die Bundesregierung, das BMVg
oder andere Stellen, derartige Studien in Auf-
trag zu geben?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 4. Dezember 2013
Hinsichtlich Traumatisierungen bei der Zivilbevölkerung in den Ein-
satzgebieten der Bundeswehr sowie im Zusammenhang mit entspre-
chenden militärischen Einsätzen verfügt die Bundesregierung bzw.
die Bundeswehr über keine fundierten und umfassenden Erkenntnis-
se.

Eine Erhebung entsprechender Daten im Rahmen einer Studie ist
derzeit nicht beabsichtigt.
43. Abgeordnete
Inge

Höger
(DIE LINKE.)
Kann die Bundesregierung ausschließen, dass
im Rahmen der Ausbildung afghanischer Si-
cherheitskräfte durch Soldaten der Bundes-
wehr bzw. durch deutsche Polizisten in der
Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zu-
kunft auch minderjährige Afghanen an Waffen
ausgebildet worden sind oder werden, und
wenn ja, aufgrund welcher Erkenntnisse?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey

vom 4. Dezember 2013
Im Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des
Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Kon-
flikten vom 25. Mai 2000 (nachstehend Fakultativprotokoll genannt)
wurde unter anderem vereinbart, dass Jugendliche unter 18 Jahren
nicht zwangsweise eingezogen werden dürfen. Ausnahmen bei der
Anwerbung von Freiwilligen für staatliche Streitkräfte sind in dem
Fakultativprotokoll jedoch unter Auflagen ausdrücklich zugelassen
worden. Afghanistan verfügt ausschließlich über eine Freiwilligenar-
mee und ist dem Fakultativprotokoll am 24. September 2003 beige-
treten. Damit wäre eine Ausbildung afghanischer Freiwilliger an
Waffen – im Gegensatz zu deren Einsatz im bewaffneten Konflikt –
für Rekruten der Streitkräfte auch dann völkerrechtlich nicht verbo-
ten, wenn sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hätten. Den-
noch hat Afghanistan in einer Selbstverpflichtung das Eintrittsalter
für Rekruten der Polizei und der Streitkräfte auf mindestens 18 Jah-
re festgelegt.

Die Verantwortung für die Rekrutierung des Nachwuchses der Poli-
zei und der Streitkräfte liegt ausschließlich in Verantwortung der af-
ghanischen Behörden, die die Einhaltung der selbstverpflichteten
Mindeststandards sicherzustellen haben. Es kann aber angenommen
werden, dass in Ermangelung exakter behördlicher Meldedaten ein
belastbarer, formaler Altersnachweis in Einzelfällen nicht erbracht
werden kann. Eine Überprüfung der Daten afghanischer Freiwilliger
für Polizei und Streitkräfte erfolgt durch Deutschland grundsätzlich
nicht.

Ungeachtet dessen orientiert sich die deutsche Ausbildungsunterstüt-
zung für afghanische Rekruten der Streitkräfte und der Polizei an



Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeDrucksache 18/138 – 38 –
der afghanischen Selbstverpflichtung. So wurde beispielsweise Ende
2012 die Teilnahme von drei afghanischen Offizieranwärtern an der
Offizierausbildung in Deutschland durch die Bundeswehr um ein
Jahr auf Anfang 2014 verschoben, da die Betroffenen erkennbar
zum Ausbildungsbeginn noch nicht volljährig gewesen wären.
44. Abgeordnete
Ulla

Jelpke

(DIE LINKE.)
An welche Hochschulen im Ausland hat das
Bundesministerium der Verteidigung bzw. ha-
ben dessen angegliederte Dienststellen seit
dem Jahr 2010 Forschungsprojekte bzw. -auf-
träge erteilt (bitte jeweils Gegenstand des Pro-
jekts und damit verbundene Kosten mitteilen)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Thomas Kossendey
vom 5. Dezember 2013
Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung
der Bundeswehr hat seit dem Jahr 2010 einen Forschungsauftrag an
die Universität Bern in der Schweiz vergeben. Im Rahmen dieses
Forschungsprojekts führt die Universität Bern ballistische Untersu-
chungen mit einem Gesamtfinanzvolumen von 151 158 Euro durch.
45. Abgeordneter
Omid
Nouripour

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Mit welchem Ziel und mit welchem Auftrag
haben KSK-Angehörige bei den Erkundungs-
missionen im Jahr 2012 (vgl. die Antwort der
Bundesregierung auf die Mündliche Frage 78
des Abgeordneten Hans-Christian Ströbele,
Plenarprotokoll 17/213, S. 26188 f.) das Gelän-
de des King Abdullah II Special Operations
Training Center in Jordanien verlassen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Christian Schmidt

vom 4. Dezember 2013
Angehörige des Kommandos Spezialkräfte haben bei ihren zwei
Aufenthalten das Gelände des King Abdullah II Special Operations
Training Center (KASOTC) verlassen, um im Century Park Hotel
Amman zu übernachten, Gespräche an der Deutschen Botschaft
Amman zu führen sowie an einer durch die Deutsche Botschaft
Amman organisierten Stadtrundfahrt teilzunehmen.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
46. Abgeordnete
Petra

Crone
(SPD)
** Veröffentlicht auf der Internets
Welche konkreten Erkenntnisse hat die Bun-
desregierung über die Erhebung des Schulgel-
des für Auszubildende in der Altenpflege (bitte
nach Bundesländern und der Höhe des jewei-
ligen Schulgeldes differenzieren), und welche
– auch wissenschaftlichen – Erkenntnisse hat
die Bundesregierung darüber, ob das Schul-
geld für betroffene Auszubildende dazu führte,
dass Altenpflegeausbildungen abgebrochen
wurden bzw. Interessierte eine Altenpflegeaus-
bildung erst gar nicht begonnen haben?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Hermann Kues

vom 29. November 2013
Die Zuständigkeit für die Altenpflegeschulen liegt bei den Ländern.

Im Rahmen der Erstellung des Forschungsgutachtens zur Finanzie-
rung eines neuen Pflegeberufegesetzes vom 14. Oktober 2013** im
Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) haben die Auftragnehmer WIAD e. V. und Prognos AG
die derzeitigen Schulkosten in der Altenpflegeausbildung bei den
Ländern aktuell erhoben.

Hierbei wurden folgende Angaben zum Schulgeld (Stand April/Mai
2013) erfasst: In acht Ländern (Baden-Württemberg, Brandenburg,
Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Schleswig-Holstein) wird kein Schulgeld erhoben, in sieben Ländern
(Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Sachsen, Sachsen-Anhalt) wird Schulgeld durch Schulen erho-
ben, für Thüringen liegen keine konkreten Angaben vor. Über die
Höhe des Schulgeldes liegen Informationen aus drei Ländern vor: In
Bayern reicht die Spannweite von 30 bis 150 Euro, wobei für 88 Pro-
zent der Schülerinnen und Schüler ein Schulgeldausgleich in Form
eines Fixbetrages von 95 Euro monatlich aus Haushaltsmitteln ge-
zahlt wird. In Niedersachsen wird Schulgeld an Schulen in freier Trä-
gerschaft mit einer Spannweite von 92 bis 200 Euro erhoben, das
Land zahlt einen Schulgeldausgleich in diesen Fällen bis zur Grenze
von 200 Euro. In Hamburg bewegt sich das Schulgeld im Bereich
von 50 bis 175 Euro, ein Schulgeldausgleich wird nicht gewährt. In
den übrigen vier Ländern liegen keine Angaben zur Schulgeldhöhe
vor. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen wird kein Schulgeld-
ausgleich gezahlt. Für Berlin und Sachsen-Anhalt liegen keine Anga-
ben hinsichtlich eines Schulgeldausgleichs vor.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Schulgeld in den Ländern
nach den hier vorliegenden Informationen nur durch Schulen in
freier/privater Trägerschaft erhoben wird.
eite des BMG.
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Es liegen keine gesicherten Erkenntnisse dafür vor, dass die Erhe-
bung von Schulgeld dazu geführt hat, dass eine Altenpflegeausbil-
dung abgebrochen wurde bzw. Interessierte eine Altenpflegeausbil-
dung erst gar nicht begonnen haben. Im Rahmen der „Ausbildungs-
und Qualifizierungsoffensive Altenpflege“ der Bundesregierung, die
unter Federführung des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend im Dezember 2012 gestartet wurde, haben sich
die Länder bereit erklärt, zu prüfen, ob Schulgeldfreiheit für Auszu-
bildende an privaten Altenpflegeschulen eingeführt werden kann. In
einigen Ländern wurden bereits entsprechende Maßnahmen durch-
geführt; so wurde z. B. in Bayern mit dem Bildungsfinanzierungsge-
setz die Schulgeldfreiheit in der Altenpflegeausbildung auch an priva-
ten Schulen sichergestellt.
47. Abgeordnete
Petra

Crone

(SPD)
Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
über die Praxis in Ausbildungseinrichtungen
der Altenpflege, das Schulgeld für Auszubil-
dende der Altenpflegeausbildung zu überneh-
men, und welche konkreten Erkenntnisse hat
die Bundesregierung über die Art und Weise
der Finanzierung dieser Praxis in den Betrie-
ben?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Hermann Kues

vom 29. November 2013
Soweit Altenpflegeschulen Schulgeld erheben und in den jeweiligen
Ländern kein Schulgeldausgleich stattfindet oder die Kosten im Rah-
men einer Umschulung gefördert werden, zahlen die Schülerinnen
und Schüler dieses in der Regel von ihrer Ausbildungsvergütung.
Auszubildende haben nach dem Altenpflegegesetz Anspruch auf eine
angemessene Ausbildungsvergütung. Die Höhe dieser Ausbildungs-
vergütung ist in der Regel nach Ausbildungsjahren gestaffelt und
kann zwischen den einzelnen Trägern – je nach Tarifgebundenheit –
unterschiedlich ausfallen. Wenn die Ausbildungsvergütung die ein-
schlägige tarifliche, branchenübliche oder in den Arbeitsvertrags-
richtlinien der Konföderation evangelischer Kirchen festgelegte Ver-
gütung um mehr als 20 Prozent unterschreitet, ist sie nach der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts nicht mehr angemessen. Auszu-
bildende können zudem, soweit sie zum förderungsfähigen Personen-
kreis gehören (§ 59 SGB III), die sonstigen persönlichen Vorausset-
zungen erfüllen (§ 60 SGB III) und ihnen die erforderlichen Mittel
zur Deckung des Lebensunterhalts, die Fahrtkosten und die sonsti-
gen Aufwendungen nicht anderweitig zur Verfügung stehen, wäh-
rend einer Ausbildung mit Berufsausbildungsbeihilfe unterstützt wer-
den. Die Altenpflegeausbildung gehört zu den förderfähigen Berufs-
ausbildungen nach § 57 SGB III.

Die Aufwendungen für die Ausbildungsvergütung in der Altenpflege
sind während der Dauer des Ausbildungsverhältnisses in der Vergü-
tung der allgemeinen Pflegeleistungen berücksichtigungsfähig (§ 24
des Altenpflegegesetzes – AltPflG, § 82a Absatz 2 SGB XI). Soweit
die Länder ein Ausgleichsverfahren gemäß § 25 AltPflG eingeführt
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haben, gilt die Berücksichtigung unter den Voraussetzungen des
§ 82a Absatz 3 SGB XI.

Die Träger der praktischen Ausbildung können das Schulgeld auch
als zusätzliche Leistung zur Ausbildungsvergütung übernehmen.
48. Abgeordnete
Katja

Dörner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwiefern hält es die Bundesregierung für ge-
rechtfertigt, bei der Berechnung des Elterngel-
des keine Günstigerprüfung vorzunehmen,
wenn ein Elternteil sowohl Einkommen aus
selbständiger als auch Einkommen aus abhän-
giger Beschäftigung vor der Geburt des Kin-
des erzielt und die unterschiedlichen Berech-
nungsweisen für diese Einkommensarten Vor-
bzw. Nachteile für die Höhe des Elterngeldes
haben, und wie begründet es die Bundesregie-
rung, dass bei Vorhandensein einer Selbstän-
digkeit diese auch bei nur geringem Umfang
gegenüber einem gleichzeitig ausgeführten ab-
hängigen Haupterwerb als maßgeblich für die
Berechnungsweise des Elterngeldes gilt?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Hermann Kues
vom 3. Dezember 2013
Bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbständiger Arbeit ist grundsätzlich der Einkommensteuerbescheid
des letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraums vor der Geburt
des Kindes maßgeblich. Dies basiert auf der Neuregelung durch das
Gesetz zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs für Geburten ab
dem 1. Januar 2013.

Diese und weitere Neuregelungen erfolgten aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung und zur Verfahrensbeschleunigung (vgl. Bun-
destagsdrucksache 17/9841, S. 20).

Bei sog. Mischeinkünften aus selbständiger und aus nichtselbständi-
ger Erwerbstätigkeit werden – wie bereits nach der früheren Rege-
lung – auch die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit aus dem
maßgeblichen Veranlagungszeitraum ermittelt. Somit wird beim
Elterngeld weiterhin sichergestellt, dass die Bemessungszeiträume
für Einkommen aus selbständiger und nichtselbständiger Erwerbstä-
tigkeit grundsätzlich deckungsgleich sind und alle Erwerbseinkünfte
im individuell maßgeblichen Bemessungszeitraum vollständig erfasst
werden.

Eine Günstigerprüfung bei Mischeinkünften würde der Zielsetzung
der Vereinfachung zuwiderlaufen, da dann für zwei Zeiträume das
Einkommen ermittelt, nachgewiesen und geprüft werden müsste.
Entsprechendes gilt für die Nichtberücksichtigung einer Erwerbstä-
tigkeit in einem sehr geringen Umfang, da auch diese die vollständi-
ge Ermittlung des Einkommens über einen Zwölfmonatszeitraum er-
forderlich macht.
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49. Abgeordnete
Katja

Dörner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie hoch ist derzeit der Mittelabfluss/Mittel-
bestand aus dem Fonds „Heimerziehung in
der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren
1949 bis 1975“, und plant die Bundesregierung
eine Verlängerung der derzeit geltenden An-
tragsfrist bis Ende 2014?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Hermann Kues

vom 3. Dezember 2013
Seit dem Start des Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik
Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ am 1. Januar 2012 sind
Fondsmittel in Höhe von 46 623 222,13 Euro verausgabt worden
(Stand 28. November 2013). In dieser Summe sind Ausgaben für
Leistungsvereinbarungen mit Betroffenen über materielle Hilfebe-
darfe und Rentenersatzleistungen, anteilige Erstattungen an die Län-
der für die Kosten der Beratung gemäß der Verwaltungsvereinba-
rung sowie Kostenerstattungen für die Arbeit der Ombudsperson
enthalten.

Insgesamt ist der Fonds mit 120 Mio. Euro ausgestattet, die jeweils
zu einem Drittel vom Bund, den westdeutschen Bundesländern sowie
der evangelischen und katholischen Kirche erbracht werden. Die
Einzahlungen der Errichter erfolgen nach Jahres- und unterjährigen
Tranchen gemäß der Verwaltungsvereinbarung. Der Mittelbestand
des Fonds beläuft sich aktuell auf 14 301 648,41 Euro. Zum 1. De-
zember 2013 stehen Einzahlungen der Errichter in Höhe von insge-
samt 7 625 560 Euro an.

Die Antragsfristen sind in der Verwaltungsvereinbarung und in der
Satzung des Fonds festgelegt. Änderungen der Satzung und der Ver-
waltungsvereinbarungen können nur auf Ebene der Errichter erfol-
gen.
50. Abgeordnete
Katja

Dörner

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie viele Anträge sind beim Fonds „Heimer-
ziehung in der Bundesrepublik Deutschland in
den Jahren 1949 bis 1975“ bis zum 1. Novem-
ber 2013 eingegangen, wie viele davon sind be-
schieden worden, und wie hoch ist der durch-
schnittliche Auszahlungsbetrag?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Hermann Kues

vom 3. Dezember 2013
Die Zahl der beim Fonds „Heimerziehung in der Bundesrepublik
Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975“ eingegangenen und be-
schiedenen Anträge entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
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Die Auszahlung der vereinbarten Bedarfe erfolgt in der Regel nicht
am Stück, sondern Zug um Zug gemäß den von den Betroffenen vor-
gelegten Rechnungen. Pro Vereinbarung können so bis zu 20 Aus-
zahlungsvorgänge entstehen. Ein durchschnittlicher Auszahlungsbe-
trag lässt sich daher nicht ermitteln.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
51. Abgeordnete
Maria

Klein-Schmeink

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwiefern sieht die Bundesregierung in dem
Verkauf von Patientendaten durch Ärzte an
Marktforschungsunternehmen wie IMS Health
einen Verstoß gegen § 305a Satz 4 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch und andere daten-
schutzrechtliche Bestimmungen (vgl. DIE
ZEIT vom 21. November 2013, S. 33), und
welche Maßnahmen hat die Bundesregierung
hiergegen eingeleitet?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz

vom 6. Dezember 2013
Ärztinnen und Ärzten ist die Übermittlung von personenbezogenen
oder personenbeziehbaren Patientendaten an Marktforschungsunter-
nehmen nur gestattet, wenn sie entweder durch die Einwilligung der
betroffenen Patientin/des betroffenen Patienten oder durch eine ge-
setzliche Vorschrift legitimiert ist. Eine entsprechende Befugnisnorm
enthält das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch nicht. Auch die Vorschrift
des § 305a SGB V legitimiert nicht zur Übermittlung personenbezo-
gener oder personenbeziehbarer Daten an Marktforschungsunter-
nehmen.

Die Bundesregierung hat Kontakt mit den zuständigen Datenschutz-
aufsichtsbehörden der Länder aufgenommen, um in Erfahrung zu
bringen, inwieweit den erhobenen Vorwürfen nachgegangen wird.
Dort wird der Sachverhalt derzeit geprüft.



Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeDrucksache 18/138 – 44 –
52. Abgeordnete
Mechthild

Rawert

(SPD)
Wie haben sich die Haushaltsmittel für Präven-
tion und Aufklärung im Bereich HIV und
AIDS seit 2009 jährlich entwickelt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz

vom 6. Dezember 2013
Für die Zeit von 2009 bis 2013 wurden der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung durch die Bundesregierung für die Präven-
tion und Aufklärung im Bereich HIV, STI und AIDS folgende Mittel
bereitgestellt:

2009: 13,203 Mio. Euro

2010: 13,203 Mio. Euro

2011: 13,000 Mio. Euro

2012: 12,350 Mio. Euro

2013: 11,150 Mio. Euro.
53. Abgeordnete
Mechthild

Rawert

(SPD)
Wie hat sich die Zahl der HIV-Neudiagnosen
in den vergangenen fünf Jahren in Deutsch-
land entwickelt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz

vom 6. Dezember 2013
Die Zahl der HIV-Neudiagnosen hat sich im Zeitraum zwischen
2009 und 2013 in Deutschland folgendermaßen entwickelt:

Jahr Zahl der HIV-Neudiagnosen

2009 2 869

2010 2 715

2011 2 702

2012 2 975

2013 2 459 (Stand 1. Dezember 2013: es sind die dem
Robert Koch-Institut gemeldeten HIV-Neu-
diagnosen bis zum 1. Oktober 2013 berück-
sichtigt).

Die Daten, die durch das Robert Koch-Institut (RKI) in 2013 veröf-
fentlicht wurden, weichen von den in 2012 veröffentlichten Daten
(siehe auch die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
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der Fraktion der SPD, Bundestagsdrucksache 17/11923) ab. Hinter-
grund sind Änderungen, die durch fortlaufend dokumentierte Nach-
meldungen von HIV-Neudiagnosen entstehen sowie durch das Zu-
sammenführen von Doppelmeldungen auftreten. Zusätzlich wurde
Anfang 2013 ein Programmierfehler im Auswertungsprogramm des
RKI behoben. Dies führte zu einer Korrektur der für die letzten Jah-
re berichteten HIV-Neudiagnosen. Davon sind insbesondere die Jah-
re 2010 und 2011 betroffen, in denen die Zahl der Neudiagnosen je-
weils um ca. 200 Fälle niedriger ausfällt als bisher berichtet.
54. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)
Welche Möglichkeiten bestehen zur finanziel-
len Unterstützung für Anschaffung, Ausbil-
dung oder Haltung von Hunden durch Sozial-
versicherungen oder staatliche Stellen, wenn
die Tiere zur Diagnostik, zur therapeutischen
Unterstützung oder zur Assistenz bei physi-
schen oder psychischen Erkrankungen einge-
setzt werden, und sieht die Bundesregierung
Bedarf für eine Erweiterung dieser Möglich-
keiten vor dem Hintergrund neuer Erkenntnis-
se zu Potenzialen von Hunden in diesen Berei-
chen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 6. Dezember 2013
Das Potenzial von Hunden ist im Rahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) im Hinblick auf die Versorgung mit Hilfsmit-
teln relevant. Versicherte der GKV haben gemäß § 33 SGB V An-
spruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforder-
lich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer
drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszu-
gleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegen-
stände des täglichen Lebens anzusehen oder durch Rechtsverord-
nung ausgeschlossen sind.

Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V sind auch Blindenführhunde,
die blinden oder hochgradig sehbehinderten Versicherten eine ge-
fahrlose Orientierung ermöglichen sollen. Sie gleichen mittelbar eine
bestehende Behinderung aus und dienen offensichtlich der Erfüllung
von Grundbedürfnissen des täglichen Lebens. Die Anschaffungskos-
ten für einen Blindenführhund werden im Rahmen des § 33 SGB V
von den Krankenkassen getragen. Zusätzlich zahlen die Krankenkas-
sen gemäß § 14 des Bundesversorgungsgesetzes eine Unterhaltspau-
schale in Höhe von derzeit 151 Euro monatlich.

Auf Assistenz- bzw. Behindertenbegleithunde zulasten der GKV ha-
ben Versicherte keinen Anspruch. Nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts erfordert ein Versorgungsanspruch, dass die
Auswirkungen der Behinderungen durch das Hilfsmittel nicht nur in
einem bestimmten Lebensbereich, sondern im gesamten täglichen
Leben beseitigt oder gemildert werden und damit das gesamte
Grundbedürfnis des täglichen Lebens betreffen. Im Falle der Assis-
tenz- bzw. Behindertenbegleithunde werden jedoch nur sehr begrenz-
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te Teilbereiche abgedeckt, so dass ein Versorgungsanspruch zulasten
der GKV nicht besteht.

Zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung können Kosten für
Hilfsmittel im Rahmen der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
übernommen werden, wenn diese zur Sicherung der Erwerbsfähig-
keit bzw. zum Verbleib ihrer Versicherten im Erwerbsleben erforder-
lich sind.

Im Rahmen der Diagnostik oder Therapie gibt es Ansätze, Hunde
z. B. als Diabetikerwarnhunde oder bei der Früherkennung von
Krebs einzusetzen. Dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
liegen keine Erkenntnisse darüber vor, wie wissenschaftlich fundiert
solche Ansätze sind. Die Kosten für den Einsatz solcher Hunde wer-
den, nach Kenntnis des BMG, von den Krankenkassen nicht über-
nommen.

In der Behandlung von psychischen oder psychosomatischen Erkran-
kungen kommen in einzelnen Einrichtungen tiergestützte Therapien,
z. B. mit Hunden oder Pferden, zur Anwendung, allerdings dann
grundsätzlich im Rahmen eines Gesamtkonzeptes multiprofessionel-
ler Behandlung. Dem BMG ist auch hier nicht bekannt, inwieweit
eine spezifische Wirksamkeit dieser Ansätze im Hinblick auf psychi-
sche oder psychosomatische Erkrankungen wissenschaftlich belegt
werden konnte und damit eine Erweiterung dieser Möglichkeiten be-
gründen würde.
55. Abgeordnete
Kathrin

Vogler

(DIE LINKE.)
Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
über die Einrichtung von Ethikkommissionen
für Präimplantationsdiagnostik (PID) (bitte,
wenn möglich, detailliert angeben, in welchen
Bundesländern dies bereits erfolgte bzw. ge-
plant ist, ggf. bitte auch angeben, wo dies län-
derübergreifend geschieht), und welche Er-
kenntnisse hat die Bundesregierung darüber,
ob und in welcher Zahl in Deutschland 2013
Anträge auf Zulassung eines PID-Zentrums
gestellt wurden?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin

Annette Widmann-Mauz
vom 5. Dezember 2013
Das Bundesministerium für Gesundheit befindet sich mit den Län-
dern im Hinblick auf die Umsetzung der Verordnung zur Regelung
der Präimplantationsdiagnostik (PIDV) im Austausch. Eine kurzfris-
tige Abfrage bei den Ländern hat folgendes Bild ergeben:

Die überwiegende Anzahl der Länder beabsichtigt die Einrichtung
gemeinsamer, länderübergreifender Ethikkommissionen zur PID.
Nach derzeitigem Stand sind zwei gemeinsame, länderübergreifende
Ethikkommissionen geplant. Weitere drei Länder planen die Einrich-
tung jeweils eigener Ethikkommissionen für PID. Konkretere Infor-
mationen können erst nach Inkrafttreten der PIDV am 1. Februar
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2014 gegeben werden, wenn in den Ländern die Strukturen für eine
zulässige Durchführung der PID tatsächlich bestehen.

Es sind derzeit insgesamt zehn Anträge auf Zulassung als Zentrum
für PID in Deutschland gestellt worden.
56. Abgeordnete
Sabine

Zimmermann

(Zwickau)

(DIE LINKE.)
Wie viele Anträge auf ambulante und stationä-
re Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen
(im allgemeinen Sprachgebrauch Kur genannt)
wurden in den Jahren 2003, 2006, 2009, 2012
und bislang im Jahr 2013 bei den jeweiligen
Kostenträgern gestellt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 5. Dezember 2013
Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung berichten erst seit
dem Jahr 2008 über die Zahl der Anträge auf Leistungen nach den
§§ 23 und 24 sowie den §§ 40 und 41 SGB V. Diese Berichtspflicht
wurde mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG)
vom 26. März 2007 für die Krankenkassen eingeführt.

Im Jahr 2009 wurden 1 403 611 Anträge und im Jahr 2012
1 258 381 Anträge gestellt. Da es sich um eine Jahresstatistik handelt,
liegen unterjährige Zahlen für das Jahr 2013 noch nicht vor.

Bezüglich der Anzahl der Anträge im Bereich der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wird auf die Antwort zu Frage 57 verwiesen.

Im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung werden die erforder-
lichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Amts wegen
festgestellt und erbracht. Ein Antrag des/der Versicherten, wie er in
der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung vorgesehen ist,
ist somit nicht erforderlich. Dementsprechend kann es für die Reha-
bilitationsleistungen der Berufsgenossenschaften und Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand auch keine Antrags- und Bewilli-
gungsstatistiken geben, sondern es wird nur die Anzahl der tatsäch-
lich durchgeführten Leistungen erfasst.
57. Abgeordnete
Sabine

Zimmermann

(Zwickau)

(DIE LINKE.)
Wie viele der in den Jahren 2003, 2006, 2009,
2012 und bislang im Jahr 2013 gestellten An-
träge auf ambulante und stationäre Vorsorge-
und Rehabilitationsleistungen (im allgemeinen
Sprachgebrauch Kur genannt) wurden von
den jeweiligen Kostenträgern abgelehnt bzw.
genehmigt?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Ulrike Flach

vom 5. Dezember 2013
Die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung berichten seit dem
Jahr 2008 über die Zahl der genehmigten und abgelehnten Anträge
auf Leistungen nach den §§ 23 und 24 sowie den §§ 40 und 41
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SGB V, da auch diese Berichtspflicht erst mit dem GKV-WSG vom
26. März 2007 für die Krankenkassen eingeführt wurde.

Im Jahr 2009 wurden 1 054 714 Anträge genehmigt und 322 468 An-
träge abgelehnt. Im Jahr 2012 wurden 1 010 062 Anträge genehmigt
und 250 350 Anträge abgelehnt. Da es sich auch hier um eine Jahres-
statistik handelt, liegen unterjährige Zahlen für das Jahr 2013 noch
nicht vor.

Die Anzahl der Anträge, der Bewilligungen und der Ablehnungen
auf Leistungen zur Rehabilitation im Bereich der gesetzlichen Ren-
tenversicherung in den angeforderten Jahren können der nachfolgen-
den Übersicht entnommen werden.

Beim Vergleich mit den gestellten Anträgen (siehe die Antwort zu
Frage 56) ist zu berücksichtigen, dass die in einem Jahr gestellten
Anträge nicht immer im gleichen Jahr abschließend von den Trägern
der gesetzlichen Kranken- bzw. Rentenversicherung bearbeitet wer-
den können. Daher stimmt die Summe der genehmigten und abge-
lehnten Anträge nicht mit der Summe der gestellten Anträge eines
Jahres überein.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung
58. Abgeordnete
Sabine
Bätzing-

Lichtenthäler

(SPD)
Mit welcher Begründung müssen nach § 21a
der Straßenverkehrs-Ordnung Fahrer von Mo-
fas, die lediglich eine Geschwindigkeit von
25 km/h erreichen, einen Helm tragen, wie er
auch bei Motorrädern vorgeschrieben ist,
wenn Fahrradfahrer und Fahrer von Rädern
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mit Hilfsmotor einer solchen Helmpflicht nicht
unterliegen, und ist eine Änderung beabsich-
tigt (Entscheidung bitte begründen)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 2. Dezember 2013
Entscheidend für die Frage der Helmtragepflicht ist allein die zulas-
sungsrechtliche Einstufung des verwendeten Fahrzeugs als Kraftrad
bzw. Kraftfahrzeug.

Gemäß § 21a Absatz 2 Satz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
muss derjenige, der Krafträder oder offene drei- oder mehrrädrige
Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit
von über 20 km/h führt sowie auf ihnen mitfährt, während der Fahrt
einen geeigneten Schutzhelm tragen. Nach § 1 Absatz 2 des Straßen-
verkehrsgesetzes (StVG) sind Kraftfahrzeuge im Sinne des Gesetzes
Landfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden, ohne an
Bahngleise gebunden zu sein. Die Einstufung von Krafträdern er-
folgt anhand der für die Mitgliedstaaten verbindlich anzuwendenden
Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 18. März 2002 über die Typengenehmigung für zweirädrige
oder dreirädrige Kraftfahrzeuge.

Fahrräder unterfallen keiner Verpflichtung zum Helmtragen nach
der StVO. Auch als Fahrrad eingestufte, bestimmte Pedelecs unter-
scheiden sich deutlich im Fahrverhalten von Mofas, so dass eine ge-
nerelle Gleichstellung in Bezug auf die Helmpflicht nicht angezeigt
ist.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat
sich ebenso wie die Verkehrsministerkonferenz auf ihrer Sitzung im
Oktober 2012 für eine Empfehlung zum Helmtragen ausgesprochen.
Der Bundesminister Dr. Peter Ramsauer hat deutlich gemacht, dass
die Tragequote beobachtet wird.
59. Abgeordneter
Dr. Johannes

Fechner

(SPD)
Weshalb ist der Rheintalbahn-Streckenab-
schnitt zwischen Offenburg und Riegel nicht in
die Prioritätenliste des Gesamtkonzeptes der
Bundesregierung zur Lärmsanierung von
Schienenwegen aufgenommen worden?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 5. Dezember 2013
Im Streckenabschnitt zwischen Offenburg und Riegel wurde bis jetzt
keine Lärmsanierung vorgesehen, da dort im Zuge des geplanten
Neu- und Ausbaus der Rheintalbahn eine wesentliche Änderung
nach § 41 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und da-
mit für die Anwohner die Möglichkeit der Umsetzung von für sie
günstigeren Maßnahmen zur Lärmvorsorge nach der Verkehrslärm-
schutzverordnung (16. BImSchV) zu erwarten war. Sollte die Umset-
zung der geplanten Neu- und Ausbaumaßnahmen noch länger als
zehn Jahre benötigen, kann dort nicht nur passive, sondern auch ak-
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tive Lärmsanierung durchgeführt werden. Unter Beachtung des in
der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung
an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes vorge-
schriebenen Gebots der Wirtschaftlichkeit wären im vorliegenden
Fall die Einführung des Besonders überwachten Gleises in Kombina-
tion mit passiver Lärmsanierung und gegebenenfalls dem Einbau
von Schienenstegabsorbern/Schienenstegdämpfern möglich.

Die Entscheidung, ob die Maßnahme als förderungswürdig im Sinne
der Richtlinie anzusehen ist, trifft letztlich das Eisenbahn-Bundes-
amt.
60. Abgeordneter
Matthias

Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwieweit wird sichergestellt, dass Schadenser-
satzzahlungen der ThyssenKrupp AG an die
Deutsche Bahn AG im Zusammenhang mit
dem so genannten Schienenkartell und weitere
zu erwartende Schadensersatzzahlungen voll-
ständig als zusätzliche Investitionsmittel für
Schienenprojekte zur Verfügung stehen, und
in welche Schienenprojekte werden die Gelder
konkret fließen?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 5. Dezember 2013
Die im Zusammenhang mit dem so genannten Schienenkartell geleis-
teten bzw. zu erwartenden Schadensersatzzahlungen fließen in den
Einnahmetitel „Rückzahlungen für Zuwendungen“ (Kapitel 12 22
Titel 281 02).
61. Abgeordneter
Martin

Gerster
(SPD)
Welche Arbeiten sind seit dem Spatenstich am
5. September 2013 für die Realisierung der
Ortsumfahrung Unlingen (B 311) in Angriff
genommen worden, und wie gestaltet sich der
konkrete Zeitplan für die Umsetzung der Maß-
nahme aktuell?
62. Abgeordneter
Martin

Gerster

(SPD)
Inwieweit wurden für den Bau der Ortsumfah-
rung Unlingen die im Haushalt veranschlagten
Ausgaben von 1 Mio. Euro im Jahr 2013 be-
reits in Anspruch genommen, und wofür wur-
den sie ggf. konkret verwendet?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 6. Dezember 2013
Die Fragen 61 und 62 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.
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Nach Darstellung der zuständigen Straßenbauverwaltung des Landes
Baden-Württemberg wurden im November 2013 die Arbeiten zu
einer landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahme „Öffnung des
Erlengrabens“ in Angriff genommen. Für diese Maßnahme und für
eine Ausgleichsabgabe für das Schutzgut Boden werden im Jahr
2013 ca. 200 000 Euro ausgegeben. Im Jahr 2014 sind der Bau von
vier Bauwerken und eine weitere Ausgleichsmaßnahme vorgesehen.

In den Jahren 2015 und 2016 sollen der Straßenbau und die Ausstat-
tung erfolgen und zwei Bauwerke erstellt werden. Die Verkehrsfrei-
gabe ist für Ende 2016 vorgesehen. Im Jahr 2017 erfolgen dann noch
Restarbeiten.
63. Abgeordneter
Dr. Andre
Hahn

(DIE LINKE.)
Inwieweit ist nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Realisierung und Finanzierung des
dritten Bauabschnittes der B 169 gesichert,
und welche zeitliche Planung gibt es derzeit
für die Fertigstellung des für den Kreis Mei-
ßen, die Region Riesa und auch den noch am-
tierenden Parlamentarischen Staatssekretär
beim Bundesminister für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung Jan Mücke (siehe Pressemit-
teilung 204/2012 des Bundesministeriums vom
24. September 2012) wichtigen Bauvorhabens?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 5. Dezember 2013
Für den zwischen der B 6 und Salbitz gelegenen dritten Bauabschnitt
der B 169 wurde Ende 2006 der Antrag auf Planfeststellung gestellt.
Im Planfeststellungsverfahren mussten ergänzende Untersuchungen
zum Artenschutz und zu weiträumigen Alternativvarianten unter
Berücksichtigung der aktuellen Landesverkehrsprognose 2025 erar-
beitet werden. Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde eine Um-
planung des dritten Bauabschnittes erforderlich. Dem Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung liegt zurzeit der geän-
derte Vorentwurf zur Erteilung des Gesehenvermerkes vor. Danach
kann das Planfeststellungsverfahren wieder aufgenommen werden.

Nach Abschluss des Panfeststellungsverfahrens und Vorliegen von
bestandskräftigem Baurecht wird in den jährlich stattfindenden
Haushalts- und Finanzierungsprogrammbesprechungen mit dem
Freistaat Sachsen zu erörtern sein, welche weiteren Bedarfsplanpro-
jekte finanziert werden können. Belastbare Aussagen zu einem Bau-
beginn und einer Fertigstellung des dritten Bauabschnittes der B 169
zwischen der B 6 und Salbitz sind deshalb derzeit nicht möglich.
64. Abgeordneter
Thomas

Hitschler
(SPD)
Wie ist der Bearbeitungsstand hinsichtlich der
im Entschließungsantrag der Fraktionen der
CDU, CSU und FDP auf Bundestagsdruck-
sache 17/13281 von der Bundesregierung ge-
forderten Studie, und wann werden voraus-
sichtlich die Ergebnisse veröffentlicht?
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65. Abgeordneter
Thomas

Hitschler

(SPD)
Wurden im Rahmen dieser Studie bisher Er-
kenntnisse gewonnen, und falls ja, wie lauten
diese?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Andreas Scheuer

vom 4. Dezember 2013
Die Fragen 64 und 65 werden wegen ihres Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.

Die Ergebnisse der Studie sind dem Deutschen Bundestag bis zum
30. Juni 2014 vorzulegen. Hierzu ist an das Deutsche Institut für Ur-
banistik (Difu) ein Forschungsvorhaben vergeben worden, das die
im Entschließungsantrag formulierten Leitfragen zum Gegenstand
hat.
66. Abgeordneter
Christian

Kühn

(Tübingen)

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
In welchen Städten und Regionen gab es nach
Kenntnis der Bundesregierung seit 2010 die
höchsten Preissteigerungen bei Wohnimmobi-
lien?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke
vom 6. Dezember 2013
Nach Angaben der Deutschen Bundesbank liegen für alle kreisfreien
Städte und Kreise Daten über die Preissteigerungen von Wohnim-
mobilien in Deutschland für den Zeitraum von 2010 bis 2012 auf
Basis von Angaben der vdpResearch GmbH vor.

Die folgenden zehn Städte bzw. Kreise wiesen in dem angegebenen
Zweijahreszeitraum die höchsten Preissteigerungen auf, wobei die
Reihenfolge keine Rückschlüsse auf die Rangfolge zulässt:

Berlin, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Hamburg, Heidel-
berg, München, Landkreis München, Stadt Regensburg, Starnberg,
Stuttgart.
67. Abgeordneter
Christian

Kühn

(Tübingen)
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Inwiefern beobachtet die Deutsche Bundes-
bank nach Kenntnis der Bundesregierung kon-
tinuierlich die Preissteigerungen von deutschen
Wohnimmobilien, und wie fließen diese Er-
kenntnisse in die Berichterstattung gegenüber
dem Deutschen Bundestag durch die Bundes-
regierung ein?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke

vom 6. Dezember 2013
Die Deutsche Bundesbank beobachtet und analysiert die Preisent-
wicklung von Immobilien und mögliche Auswirkungen auf die Fi-
nanzstabilität kontinuierlich. Die Ergebnisse der Analysen werden
regelmäßig in den Monatsberichten veröffentlicht. Zudem geht der
im November dieses Jahres erschienene Finanzstabilitätsbericht
2013 auf den Wohnimmobilienmarkt und die Verschuldung von
Haushalten mit Immobilienkrediten ein.

Darüber hinaus sind die Entwicklung am Wohnimmobilienmarkt
und die Frage nach möglichen Implikationen für die Finanzstabilität
auch Gegenstand der Erörterungen im Ausschuss für Finanzstabili-
tät, der entsprechend dem Gesetz zur Stärkung der deutschen Fi-
nanzaufsicht in diesem Jahr seine Arbeit aufgenommen hat.

Der Ausschuss wird dem Deutschen Bundestag über die Lage und
Entwicklung der Finanzstabilität sowie über seine Tätigkeit jährlich
berichten. Der erste Bericht wird im Laufe des Jahres 2014 erfolgen.

Darüber hinaus berichtet die Bundesregierung alle vier Jahre im Be-
richt über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland
und im Wohngeld- und Mietenbericht über die Entwicklung der Prei-
se für Wohnimmobilien.
68. Abgeordneter
Richard

Pitterle

(DIE LINKE.)
Wann rechnet die Bundesregierung mit der
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens und
mit dem Bau des Schallschutzdeckels beim
Ausbau der A 81 zwischen Sindelfingen und
Böblingen, nachdem sich alle kommunalen Be-
teiligten bereit erklärt haben, die vom Regie-
rungspräsidium Stuttgart vorgelegte Finanzie-
rungsvereinbarung für den Schallschutzdeckel
zu unterschreiben (bitte konkrete Zeitangabe
machen)?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs

Dr. Andreas Scheuer

vom 4. Dezember 2013
Voraussetzung für die Einleitung des Planfestsstellungsverfahrens ist
die Erteilung des Gesehenvermerkes durch das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) auf dem entspre-
chenden Vorentwurf. Da die Auftragsverwaltung Baden-Württem-
berg die Entwurfsunterlagen bislang noch nicht im BMVBS vorge-
legt hat, kann gegenwärtig eine Aussage weder zum Zeitpunkt der
Einleitung des Planfeststellungsverfahrens noch zu einem möglichen
Baubeginn getroffen werden.
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69. Abgeordnete
Mechthild

Rawert

(SPD)
Wie könnte die Bundesregierung die Regelung
für die Ausstellung von BahnCard-Partnerkar-
ten bei der sich in 100-prozentigem Besitz des
Bundes befindlichen Deutschen Bahn AG än-
dern angesichts der Tatsache, dass der Staat
gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes keine Ein-
flussnahme auf das Zusammenleben und die
familiären Aufgabenteilungen ausüben soll,
denn um die Kostenvorteile der Partnerkarte
zu erlangen, müssen Partnerinnen und Partner
nicht nur über eine Heirats- bzw. Verpartne-
rungsurkunde verfügen, sondern darüber hi-
naus vorgeschriebenermaßen auch einen ge-
meinsamen Erstwohnsitz vorweisen, und in
welchen anderen Geltungsbereichen ist nach
Kenntnis der Bundesregierung ein gemeinsa-
mer Erstwohnsitz von Ehepaaren bzw. Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern Vorausset-
zung für Gebühren/Preisnachlässe/Subventio-
nen/Rabatte?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 6. Dezember 2013
Die Deutsche Bahn AG (DB AG) ist als Wirtschaftsunternehmen in
der Form einer Aktiengesellschaft den Regelungen des Aktiengeset-
zes unterworfen.

Nach § 76 Absatz 1 des Aktiengesetzes leitet der Vorstand einer Ak-
tiengesellschaft das Unternehmen in eigener unternehmerischer Ver-
antwortung. Er entscheidet eigenständig über die wirtschaftlichen
Schwerpunkte sowie über alle Fragen der Angebotsgestaltung (bei
der DB AG betrifft dies z. B. Struktur und Umfang der angebotenen
Verkehrsleistung, Struktur und Höhe der Fahrpreise, Serviceleis-
tung, Verkauf, Auskunftssysteme).

Demgegenüber sind unmittelbare Einflussnahmen und Entscheidun-
gen bezüglich Fragen der Geschäftsführung seitens eines Eigentü-
mers – unabhängig davon, ob es sich dabei um den Bund oder einen
Dritten handelt – grundsätzlich ausgeschlossen. Die Kontrolle einer
Aktiengesellschaft erfolgt ausschließlich über deren Aufsichtsrat. Bei
der DB AG ist der Bund im Aufsichtsrat vertreten. Gemäß § 111 Ab-
satz 4 Satz 1 des Aktiengesetzes scheidet jedoch ein direkter Einfluss
des Aufsichtsrates auf das operative Geschäft einer Aktiengesell-
schaft aus.

Öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen, wie die DB AG, sind
zur Aufstellung von Tarifen für den Bereich des Schienenpersonen-
verkehrs verpflichtet. Dieser Verpflichtung ist die DB AG u. a. mit
der Aufstellung der Bedingungen für den Erwerb und die Nutzung
von BahnCards nachgekommen. Diese Bedingungen beinhalten be-
reits seit einigen Jahren, dass die Ausstellung von BahnCard-Zusatz-
karten an Ehe- oder Lebenspartner u. a. einen gemeinsamen Haupt-
wohnsitz voraussetzt. Im Jahr 2013 ist diese Bedingung dahingehend
geändert worden, dass der gemeinsame Hauptwohnsitz durch den
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Bundespersonalausweis bzw. bei ausländischen BahnCard-Inhabern
durch eine Meldebescheinigung nachzuweisen ist.

Das Erfordernis der Vorlage einer Heirats- bzw. Verpartnerungsur-
kunde für den Erwerb einer BahnCard-Zusatzkarte besteht nicht.

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über vergleichbare
Anforderungen im übrigen Eisenbahnbereich vor.
70. Abgeordneter
Markus

Tressel

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Hat sich die Bundesregierung in den Sitzungen
des Rates Verkehr, Telekommunikation und
Energie (TTE-Rat) am 10. Juni und 10. Okto-
ber 2013 dafür ausgesprochen, Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe a des Vorschlages für eine
Verordnung zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 261/2004 dahingehend zu ändern,
dass ein Entschädigungsanspruch bereits nach
dreistündiger Verspätung ausgelöst wird, und
wenn nein, wie will die Bundesregierung die
Erhaltung des bestehenden Schutzniveaus wie
auf Seite 125 des am 27. November 2013 be-
schlossenen Koalitionsvertrages zwischen
CDU, CSU und SPD gewährleisten?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Jan Mücke
vom 5. Dezember 2013
Die Bundesregierung setzte sich insbesondere auf den TTE-Räten
am 10. Juni und 10. Oktober 2013 dafür ein, bei der Revision der
Verordnungen (EG) Nr. 261/2004 und (EG) Nr. 2027/97 einen ge-
rechten Interessenausgleich zwischen Fluggästen und Luftfahrtunter-
nehmen sicherzustellen. Vorrangiges Ziel war und ist es, das bereits
hohe Schutzniveau der Fluggäste durch mehr Rechtssicherheit und
die Beseitigung von rechtlichen Unklarheiten und Unstimmigkeiten
auf Tatbestands- und Rechtsfolgenseite zu gewährleisten.

Die Erhaltung des bestehenden Schutzniveaus kann nicht anhand
einer einzelnen aus dem Kommissionsvorschlag der Änderungsver-
ordnung herausgelösten Vorschrift beurteilt werden, sondern nur an-
hand einer Gesamtbewertung der geänderten Verordnungen.
71. Abgeordnete
Dr. Valerie
Wilms

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Mit welchem Zeitplan wird die Bundesregie-
rung ein Fachkonzept zum maritimen Notfall-
management in Offshore-Windparks vorlegen,
und wann wird sie dieses Konzept der Öffent-
lichkeit unter Beteiligung des Deutschen Bun-
destages vorstellen (bitte Inhalt des Konzepts
benennen)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann

vom 5. Dezember 2013
Das Fachkonzept „Maritimes Notfallmanagement in Offshore-Wind-
parks“ wurde von der gemeinsamen Bund-Küstenländer-Einrichtung
„Havariekommando“ als internes Strategiepapier entwickelt und in
der Version vom 1. März 2013 am 24. April 2013 dem Kuratorium
Maritime Notfallvorsorge auf seiner 21. Sitzung zur Kenntnis ge-
geben. Das Konzept unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung
aufgrund fachlicher Diskussionen und gewonnener Erfahrungen.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage „Offshore-Windenergie und Sicherheit in der
Ausschließlichen Wirtschaftszone“ auf (Bundestagsdrucksache 17/
14305) verwiesen.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
72. Abgeordneter
Oliver

Krischer

(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Wie begründet die Bundesregierung ihre Ant-
worten auf meine Schriftlichen Fragen 92 auf
Bundestagsdrucksache 18/51 und 30 auf Bun-
destagsdrucksache 18/82, die sie jeweils als
VS-NfD (Verschlusssache – Nur für den
Dienstgebrauch) einstuft, und ihre Antwort
auf die Mündliche Frage 79 des Abgeordneten
Hans-Josef Fell (vgl. Plenarprotokoll 17/145,
S. 17308(C)) und die Antwort zu Frage 14
auf die Kleine Anfrage der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundes-
tagsdrucksache 17/10509 mit gleichem Frage-
inhalt, die nicht als VS-NfD eingestuft ist, und
wieso können nach Ansicht der Bundesregie-
rung durch die Nennung der gesamtprivilegier-
ten Menge im Rahmen der Besonderen Aus-
gleichsregelung im Erneuerbare-Energien-Ge-
setz für Stein- bzw. Braunkohle neuerdings
Rückschlüsse auf konkrete einzelne Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse gezogen werden?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Ursula Heinen-Esser

vom 2. Dezember 2013
Bei den Informationen über den genauen Umfang der jeweiligen Be-
günstigung des Steinkohlebergbaus und des Braunkohlebergbaus bei
der Besonderen Ausgleichsregelung nach § 40 ff. des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes handelt es sich um Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse, die von der Bundesregierung zu schützen sind. Die Ant-
worten lassen Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen zu, da über
das Begünstigungsvolumen im Wesentlichen auf die von den Unter-
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nehmen verbrauchten Strommengen und damit auf deren Produk-
tionsverfahren und -mengen geschlussfolgert werden kann.

Bei Ihrer Schriftlichen Frage 92 auf Bundestagsdrucksache 18/51
wurde nach dem Begünstigungsvolumen des Braunkohletagebaus
und bei Ihrer Schriftlichen Frage 30 auf Bundestagsdrucksache
18/82 nach dem Begünstigungsvolumen des Steinkohlebergbaus ge-
fragt. Die Liste mit den Namen der privilegierten Unternehmen ist
vom zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
veröffentlicht worden. Begünstigt sind beim Braunkohletagebau ein
Unternehmen und beim Steinkohlebergbau drei Unternehmen. Bei
der Kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
wurde insgesamt nach dem Braun- und Steinkohlebergbau gefragt.
Dadurch, dass in diesem Fall mehr als drei Unternehmen von der
Besonderen Ausgleichsregelung profitieren konnten, bleiben die Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse der Unternehmen gewahrt. Hätte
Ihre Schriftliche Frage 30 auf Bundestagsdrucksache 18/82 zum
Steinkohlebergbau nicht die Einstufung VS-NfD erhalten, so könn-
ten dennoch durch die Antwort auf die Kleine Anfrage auf die als
VS-NfD eingestufte Schriftliche Frage 92 auf Bundestagsdrucksache
18/51 zum Braunkohletagebau Rückschlüsse gezogen werden.

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass VS-Einstufungen der Bundes-
regierung zu beachten sind.
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung
73. Abgeordneter
Dr. Johannes

Fechner

(SPD)
In welche Einrichtungen in Baden-Württem-
berg sind nach Kenntnis der Bundesregierung
seit dem Jahr 2000 Mittel der 10 Mio. US-Dol-
lar geflossen, die vom US-Verteidigungsminis-
terium in Forschungen an deutschen Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen inves-
tiert wurden, von denen die „Süddeutsche Zei-
tung“ vom 25. November 2013 berichtete?
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel

vom 5. Dezember 2013
Soweit der Bundesregierung bekannt ist, haben folgende Einrichtun-
gen in Baden-Württemberg Mittel des US-Verteidigungsministeriums
im genannten Zeitraum erhalten: das Max-Planck-Institut für Fest-
körperforschung, Stuttgart; das Max-Planck-Institut für ausländi-
sches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg; das Ernst-
Mach-Institut, Freiburg; das Karlsruher Institut für Technologie; das
Deutsche Krebsforschungszentrum, Heidelberg und das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Institut für Technische Physik
und Institut für Verbrennungstechnik, Stuttgart. Hochschulen liegen
im Zuständigkeitsbereich der Länder.



Gesamthe
Vertrieb: Bundesanz

Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeDrucksache 18/138 – 58 –
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
74. Abgeordnete
Heike

Hänsel
(DIE LINKE.)
rstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Bu
eiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 1
Ist die Bundesregierung der Ansicht, dass die
Erfahrungen aus der TZ-Maßnahme (TZ =
Technische Zusammenarbeit) „Förderung von
vertrauensbildenden Maßnahmen zur partizi-
pativen Umsetzung der Umweltordnung
(AMEM) in der Region Macarena“, Ser-
Macarena, sich förderlich bei der Legalisie-
rung des Landbesitzes und der Landrückgabe
in anderen Konfliktregionen Kolumbiens aus-
wirken und einen Beitrag zur Befriedung leis-
ten könnten, und hat die Bundesregierung be-
reits Überlegungen dazu angestellt, nach Been-
digung der Pilotphase der genannten TZ-Maß-
nahme, sie über das Jahr 2013 hinaus weiterzu-
führen?
Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Gudrun Kopp

vom 3. Dezember 2013
Ziel des Vorhabens „Förderung von vertrauensbildenden Maßnah-
men zur partizipativen Umsetzung der Umweltordnung (AMEM) in
der Region Macarena“ ist die Schaffung von Begegnungsräumen,
Vertrauensbildung und gemeinsamen Planungsmechanismen zwi-
schen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Legalisierung
von Landbesitz und Landrückgabe sind keine unmittelbaren Zielset-
zungen des Vorhabens, sind aber für die übergeordnete Zielsetzung
der partizipativen Ausgestaltung von Umwelt- und Raumordnung,
wie auch andere Fragen der Land- und Ressourcennutzung, relevant.
Das Macarena-Vorhaben hat in der Pilotphase in einem schwierigen
Umfeld einen hohen Akzeptanzgewinn gerade auch unter zivilgesell-
schaftlichen Akteuren erzielen können. Eine zweite Phase mit einer
Laufzeit bis Dezember 2015 und einem Auftragsvolumen in Höhe
von 2 Mio. Euro wird in Kürze beginnen. Die Bundesregierung be-
trachtet die Weiterführung und Entwicklung von Managementmo-
dellen für Bürgerbeteiligung und lokale Ausgestaltung staatlicher Po-
litiken wie etwa Landrückgabe oder regionale Entwicklung als wich-
tige Herausforderung für den weiteren Verlauf des kolumbianischen
Friedensprozesses.
Berlin, den 6. Dezember 2013
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